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Bericht 
Über 

die Entſtehung und bisherige Thätigkeit 
des % 

thurgauiſchen hiſtoriſhen Bereins, 

Jon Herrn Dekan Kuhn. 

In der Verſammlung des hiſtoriſchen Vereins vom 21. 

Oktober 1875 wurde der Antrag geſtellt und zum Beſchluß erhoben : 

a) E3 ſeien die Protokolle ihrem weſentlichen Inhalt nach je- 

weilen in die Hefte der „Thurgauiſchen Beiträge“ aufzu- 

nehmen, um darin einen fortlaufenden Bericht über die 

Thätigkeit des Vereins zu haben. 
b) Es ſei an der Hand der bisherigen Protokolle ein kurzer 

Bericht über die geſammten Arbeiten des Vereins ſeit 
ſeinem Beſtande abzufaſſen und in dem nächſten Hefte der 

„Beiträge“" zum Druce zu bringen. 

Beide Anträge werden angenommen und das Komite in 

Verbindung mit dem Antragſteller mit der Ausführung beauftragt. 

Man möge es dem Verein nicht als Unbeſcheidenheit anrechnen, 
wenn er dieſem Auftrage gemäß in dieſem Hefte eine kleine 

Selbſtbiographie veröffentliht, Nicht Selbſtlob iſt der 

Zwek derſelben, wohl aber, daß manche angenehme Erinnerung 

aufgewe>t und auch Manches, das inzwiſchen in Vergeſſenheit 

gerathen, wieder aufgefriſcht werde.



l. Entſtehung des Vereins. 

Derſelbe iſt wie mehrere andere kantonale Vereine aus der 

thurgauiſchen gemeinnüßigen Geſellſchaft hervorgegangen. Jm 

Jahr 1858, in der Frühling8verſammlung in Frauenfeld, legte 

der damalige Präſident, Dekan Mörikofer, im Einverſtändniſſe 

mit der Direktionskommiſſion, der gemeir.nüßigen Geſellſ<haft den 

Antrag vor, zunähſt eine Kommiſſion zu ernennen, welche die 

Frage prüfe, ob die Gründung eines hiſtoriſchen Vereins8 für den 

Kanton Thurgau thunlich ſei, wie derſelbe zu organiſiren und 

welche Unterſtüßung demſelben in Ausſicht zu ſtellen wäre. Der 

Antrag wurde günſtig aufgenommen und von den anweſenden 

Geſchichtsfreunden, namentlih Dekan Pupikofer, Pfarrer Sulz- 

berger und Oberrichter Ramſperger lebhaft unterſtüßt, einläßlicher 

motivirt und die Annahme desſelben dur<haus geradezu als Ehren- 

ſache des Kanton3 erklärt, die denn auc< nach einiger Diskuſſion 

erfolgte. Die beantragte Kommiſſion wurde ſogleich beſtellt und 

und brachte in die Verſammlung der „Gemeinnüßigen“ vom 9, 

Mai 1859 folgenden Beſchluſſesentwurf : 

In Erwägung, 

a) daß die Liebe und Pflege der Geſchichte den vater- 

ländiſ<en Sinn belebt ; 

b) daß die Erhaltung und Erforſchung der geſchichtlichen 
Urfunden praktiſhen Nußen für die Rechtsverhältniſſe der Ge- 

meinden, Korporationen und Privaten hat ; 

c) daß Aufmerkſamkeit auf geſchichtliche Denkwürdigkeiten 

des eigenen Landes zur Bereicherung der Landeskultur und zur 

Anerkennung und Würdigung der Denkmäler früherer Zeiten dient, 

beſchließt: 

1. Die Gründung eines8 hiſtoriſchen Verein8, welcher zugleich 

eine Sektion der. gemeinnüßigen Geſellſhaft bildet und deren 

Streben und Intereſſen fördert. 
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2. Die Mitglieder des hiſtoriſchen Vereins ſind theils Mit- 
glieder der gemeinnüßigen Geſellſchaft, theils ſolhe Männer des 

Kanton3, welche für dieſelben Aufgaben ſich bethätigen wollen. 

3. Der hiſtoriſche Verein ſtellt ſich als nächſte Aufgabe 

die Erforſchung deſſen, was auf die Geſchichte des Kanton3 Thur- 
gau nähere oder entferntere Beziehung hat. Er iſt daher bemüht : 

a) Seine Aufmerkſamkeit auf die Gemeind3- und Kir<en- 

ar<ive zu richten, um zur Erforſhung und Benukung 

derſelben mitzuwirken ; 

h) die ar<hitektoniſ; merkwürdigen Gebäude zu 

berücſichtigen und durc< Beſhreibung und Zeichnungen zu 

beleuchten ; 

€) die merkwürdigen Männer älterer und neuerer Zeit durch 

biographiſche Darſtellung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen ; 

d) allgemeine geſ<i<htlihe Zuſtände durch ſpezielle 

Ereigniſſe und Angaben aus der Landesgeſchihte zu be- 

leuchten. 

4. Der hiſtoriſche Verein ernennt aus ſeiner Mitte einen 

Präſidenten und einen Aktuar, deren Wahl nac< drei Jahren 

erneuert wird. 

5. Der hiſtoriſche Verein ſteht mit der gemeinnüßigen 
Geſellſ<aft in fortwährender Verbindung, unterſtüßt dieſelbe 

in ihren öffentlichen Mittheilungen und gibt ihr periodiſch Ber[cl)t 
über ſeine Thätigkeit. 

6. Der hiſtoriſ<e Verein wird von der gemeinnüßigen Ge- 

ſellſhaft durc< Jahresbeiträge für ſeine Aufgaben und Unter- 

nehmungen unterſtüßt. 

Dieſer Antrag wurde von der Verſammlung mit Einmuth 
angenommen. Zugleich dekretirte die Geſellſchaft einen Beitrag 

von Fr. 100 und als Mitglieder unterzeichneten ſich : 

1. Herr Dekan Pupikofer in Biſchofszell. 

2. „ „ Mörikofer in Gottlieben. 

3. „ Reg.-Rath Sulzberger in Frauenfeld.
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4. Herr Reg.-Rath Herzog in Frauenfeld. 
% . Oberrichter Ramſperger in Frauenfeld. 

6 » Pfarrer Aepli in Gachnang. 

7 „ „» Ernſt in Aawangen. 

8 , M Bra> in Weinfelden. 

9 „ Scmid in Märſtetten. 
10. „ „ Brenner in Müllheim. 

1. „, „ Sulzberger in Sitterdorf. 

12. „ Oberrichter Meßmer in Frauenfeld. 

13. „ Dr. Locher in Münſterlingen. 

14. „ BPfarrer Shmid in Frauenfeld. 

Auf den 3. November wurde eine Verſammlung nach 
Frauenfeld ausgeſchrieben, an welcher 11 Mitglieder Antheil 

nahmen und aus .denen  Dekan Pupikofer zum Präſident und 

Pfarrer Sulzberger zum Aktuar ernannt wurden. 

Der erſte Beſchluß des hiemit konſtituirten „Hiſtoriſchen 

Vereins für den Kanton Thurgau“ war die Errichtung 

des hiſtoriſchen Leſezirkel3, in welchem vorzugsweiſe hiſtoriſche 

Schriften der Sc<hweiz vertreten ſein ſollten. Auch Nichtmit= 

gliedern wurde Eintritt und Theilnahme geſtattet. 

I1. Konſtituirung. . 

In der Verſammlung vom 27. Februar 1860 wurden 

bereit3 zwei Themata beſprochen, die ſeither ſtehende Traktanden 

geblieben ſind, nämlich Pfahlbauten und römiſche Alter- 
thümer im Thurgau und behufs bezüglicher Unterſuchungen je 

Fr. 50 ausgeworfen. Das Haupttraktandum aber bildeten die 

Statuten, 

die in folgender Faſſung aus der Berathung hervorgiengen : 

81 

Gemäß dem Beſchluſſe der gemeinnüßigen Geſellſchaft vom 9. 
Mai 1859 bildet ſich al8 Sektion derſelben cin hiſtoriſcher Verein



zu dem Zwede, alle3 .was auf die Geſchichte des. Lande8 und Kan= 

ton3 Thurgau ſowie ſeiner einzelnen Ortſchaften Beziehung hat, noch 

genauer als es biöher Einzelnen möglich war, zu erforſchen und die 

Ergebniſſe zu ſammeln, aufzubewahren und auf geeignete Weiſe zu 

veröffentlichen. | 

82 
Um dieſen Zweck zu erreichen, wird der Verein darauf hinwirken : 

a) daß die betreffenden Behörden eine gehörige Ordnung und Auf- 

bewahrung der vorhandenen Lande3=, Gemeinde- und Kirhen- 

archive veranſtalten und den Mitgliedern de3 hiſtoriſchen Vereins 

freien Zutritt zu denſelben und ungehinderte Benußung ge- 

ſtatten ; 

b) daß durch Herbeiſchaffung von Auszügen aus nicht kantonalen 

Archiven, ſowie durch Sammlung von in Privathänden lie- 

genden, hiſtoriſch bedeutſamen Akten die Lücken unſerer Kantons- 

archive ausgefüllt werden ; 

e) daß architeftoniſch merkwürdige Gebäude und hiſtoriſche Nuinen 

näher unterfucht, vor Untergang geſchüßt oder doch genau 

beſchrieben und gezeichnet, Antiquitäten geſammelt und auf= 
bewahrt werden ; 

d) daß beſtehende Zuſtände und Thatſachen, wiefern ſie aus älterer 

Zeit herſtammen, hiſtoriſch belenchtet und zum Verſtändniſſe der 

Gegenwart gebracht werden. (Hiſtoriſche Statiſtik.) 

Ein allgemeine8 Programm gibt eine ſpezialiſirende Ueberſicht 

des dem Vereine offen ſtehenden Arbeitsfeldes. 

g3 
Mitglieder des Verein3 ſind : 

4) ohne weitere Wahl Alle, die bis zur Feſtſehung der Statuten 

demſelben beizutreten ſich erkflärt haben ; 

b) in Zukunft diejenigen Bewohner des Thurgaus8, welche als 

Freunde hiſtoriſcher Studien, auf geſchehene Anmelduug oder 
Empfehlung als Mitglieder aufgenommen werden ; 

e) auswärtige Geſchichtsfreunde, welche ſich mit der Spezmlgefck)ichte 

des Thurgau3 beſchäftigen und durch ihre Beiträge den Verein3- 

zweck erreichen helfen.



Die Aufnahme neuer Mitglieder geſchieht bei den Verſamms=- 

lungen de3 Verein3 durch offenes Skrutinium. 

8 4, 

Die Mitglieder de3 hiſtoriſchen Vereins verpflichten ſich im 

Beſondern : 
2) durc< Theilnahme an den Verſammlungen, 

b) durch Leiſtung der ſtatutariſchen pekuniären Beiträge und 

e) vorzüglich auc< dadurch, die Zwecke de8 Vereins zu befördern, 
daß ſie bei Auffindung von hiſtoriſchen und antiquariſchen 

Gegenſtänden in ihrer Nähe nähere Erkundigung darüber ein- 

ziehen, davon dem Präſidium Anzeige machen und bei Unter- 

ſuchung oder Acquiſition derſelben die von dem Vorſtande zu 
treffenden Anordnungen unterſtüßen ; 

d) eine eigentliche Verpflichtung zu hiſtoriſchen Arbeiten findet nicht 

ſtatt, ſondern e3 bleibt dies dem freien Willen anheimgeſtellt. 

8g 5 

Zu Ehrenmitgliedern mögen Männer ernanut werden, welche in 

irgend einer Weiſe durch Arbeiten oder Geſchenke ſich um den Verein 

Verdienſte erworben haben, ohne Mitglieder desſelben zu ſein. Sie 
ſind als Ehrenmitglieder von jeder Verbindlichkeit frei. Jhre Er- 

nennung geſchieht auf vorangegangenen motivirten Antrag in einer 

ſpätern Verſammlung, 

8 6. 

Der Verein verſammelt ſic< in der Regel jährlich zwei Male. 

Die erſte Verſammlung findet regelmäßig in Frauenfeld im Monat 
Februar ſtatt ; in dieſer Verſammlung wird Ort und Zeit für die 

zweite Verſammlung beſtimmt. Für außerordentliche Verſammlungen, 

ſofern ſie nicht durch einen Vereinsbeſchluß ſelbſt vorgeſehen und an- 
geordnet ſind, wird Ort und Zeit durch den Vorſtand feſtgeſtellt. 

Die Einladung zu den Verſammlungen geſchieht durc< die öffent= 
lichen Blätter, 

8 7. 

In die Verſammlungen mögen auch von einzelnen Mitgliedern, 
nac< vorangegangener Anzeige bei dem Präſidium, Gäſte eingeführt



werden, ſowohl Kantonseinwohner als Auswärtige, Auch an den 

Berathungen mögen Gäſte Theil nehmen, jedoc) ohne entſcheidende 

Stimme bei Faſſung von Beſchlüſſen. 

8 8. 

Bei den regelmäßigen Verſammlungen ſind Gegenſtände der 

Verhandlung : 

a) Bericht des Präſidium3 über die ſeit der leßten Verſammlung 

ſtattgefundene Vereinsthätigkeit ; 

b) ſchriftliche Vorträge und Abhandlungen über geſchichtliche Gegen= 

ſtände und Beſprechung derſelben ; 

e) mündliche Berichte, Erläuterungen und Beſprechungen über 

Einzelnheiten, auf dem Wege der Motion ; 

Q) Vorlegung literariſ<-hiſtoriſcher Werke und Quellen, Antiquitäten, 

antiquariſcher Zeichnungen, merkwürdiger Urkunden ; 

e) Wahlen ; 

f) ökonomiſc<he Vereins3angelegenheiten. 

8 9. 

In die Vereinskaſſe fallen : 

a) die Beiträge der gemeinnüßigen Geſellſ<haft ; 
b) die regulären Jahre8beiträge der Mitglieder und zwar Fr. 5; 

c) der Erlö8 von Vereinsſchriften ; 

d) Geſchenfe, 

8 10. 

Dagegen beſtreitet die Vereinskaſſe : 
a) die Unterhaltung de38 Leſezirkel8, über deſſen Einrichtung, ſowie 

über das Verwenden der in Zirkulation geſehten Scriften ein 

beſondere8 Reglement das Nähere feſtſetzt ; 
b) die Koſten für Unterſuchung, Acquiſition und Aufbewahrung 

der hiſtoriſchen Arbeiten, Antiquarien u, |. w. ; 

&) die Anſchaffung des Protokoll8s, die Porti, Drukoſten u. ſ, w. 

S 11, 

Den Vorſtand bilden der Präſident, Aktuar und Quäſtor. In 
Verhinderungsfällen üben ſie gegenſeitige Stellvertretung. Sie werden
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auf eine Zeitdauer von 3 Jahren jeweilen in der erſten Verfamms= 
lung des Jahres durch geheimes Sfrutinium gewählt, Die abtretenden 

Vorſtand3mitglieder ſind wieder wählbar. 

8 12. 

Der Präſident hat im Einverſtändniß mit dem Aktuar dafür 

zu ſvrgen : 

a) daß für die Verſammlungen jederzeit geeignete und hinreichende 

Geſchäfte vorliegen ; 

b) daß die vom Verein gefaßten Beſchlüſſe Vollziehung finden ; 
c) daß die im Programme bezeichneten Gegenſtände zur Bearbeitung 

gelangen ; 

d) daß die mit den Mitgliedern des Vereins oder auswärtigen 

Geſellſchaften beſtehenden Verbindungen, Korreſpondenzen u. ], w. 
unterhalten werden ; 

e) daß ſich darbietende Gelegenheiten zur Auffindung und Erwer- 

bung von hiſtoriſchen Gegenſtänden nicht unbenußt vorübergehen. 

8 13. 

Der Quäſtor legt jeweilen in der erſten Verein8verfſammlung 

de8 Jahre8 Rechnung ab und verbindet damit einen Voranſchlag der 

Ansgaben und Einnahmen für das angetretene Jahr. 

8 14. 

Der hiſtoriſche Verein tritt mit der ſchweizeriſchen geſc<hicht- 

forſchenden Geſellichaft im Sinne ihrer Statuten 8 9 in Verbindung 

und bezeichnet derſelben eines ſeiner Mitglieder als Korreſpondenten. 

8 15. 

Die vorſtehenden Statuten können jederzeit, ſobald ſich ein? 
Mehrheit dafür ausgeſprochen hat, revidirt werden. 

x N * 

Seit einiger Zeit ſah ſich der Verein veranlaßt, nur noch eine 

Verſammlung de8 Jahre3 abzuhalten. Der Berſammlung3ort wechſelt 

und wird dann gerne die Lokalgeſchihte desſelben etwas näher in'3 

Auge gefaßt,



111. Verhandlungen. 

Da die größern Arbeiten, welche von Bereinsmitgliedern 
geliefert wurden, in den Vereinöheften gedruckt ſind, ſo werden 

dieſelben hier nur erwähnt ; dagegen geben wir über die nicht 

gedruekten Abhandlungen ein ausführliches Referat und bringen 

die Gegenſtände in alphabetiſcher Ordnung. 

Alterthümer. 

4. RKeltiſche Alterthümer. 

1. Pfahlbauten. 

1. Pfahlbauten am Unterſee. Bericht von Defan Möri- 

föfer. Vereinsheft I (1861). 

2. Dekan Pupikofer berichtet, daß im Egelſee bei 

Niederweil eine Pfahlbaute entde>t worden ſei und zeigt einige 

dort gefundene Antiquitäten (3. Nov. 1862). Der Verein ſchenkte 

der Entde>ung fortwährend alle Aufmerkſamkeit und die Reſul- 

tate ſeiner Unterſuchungen finden ſich im Vereinsheft IV (1863). 

Dr. Nägeli von Ermatingen referirt über Pfahl- 

baugegenſtände, die bei dieſem Dorfe am Seeufer gefunden worden 
(Juni 1872). Am weſtlichen Ende von Ermatingen wurden 

nämlich in Folge des ſelten ſo niedrigen Waſſerſtandes von 

dortigen Fiſchern Pfähle aufrecht ſtehend im Waſſer entdec>t, theils 

waren unter Waſſer noch Ueberreſte eines Rooſtes zu ſehen; bei 

Durchſuchung des Shlammes fanden ſich eine große Majſe Stein- 
beile, theils aus Kieſel und Serp*entin- Pfeilſpizen, Sägen aus 

Feuerſtein, Zähne 2e. vor. Die Schuljugend von Ermatingen beutete 

dieſe Fundſtelle aus. Außer Dr. Nägeli intereſſirten ſich auch 

Auswärtswohnende für dieſe Pfahlbauten und ſuchten Gegen- 

ſtände zu erwerben, wa5 auch mögli< war, denn es wurden 

bei 600 Stüc> verſchiedene Gegenſtände vorgefunden. Dr. Nägeli
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ließ unter den Anweſenden ſeine mitgebrachten Gegenſtände unter 

jeweiliger Angabe de3 muthmaßlihen Gebrauches zirkuliren ; es 

waren Steinbeile und Meiſel von 1 Loth bis zu 30 Pfund 

ſ<hwer vertreten, worunter wirkli< einige ſehr ſchöne, ſeltene 

Exemplare. 

Stähelin legt dem Verein eine größere Anzahl von 
Antiquitäten vor, welhe der Pfahlbaute Hamenlachen bei 

Berg (Weinfelden) enthoben wurden, z. B. Steinbeile, Pfeil= 

ſpißen, ein DolH von Bronze 2c. Oktober 1872. 

Laut Mittheilung de8 Präſidenten in der Verſammlung 

vom 21. Oktober 1875 wurden bei Krähenriet (Kaltenbrunn 

bei Tobel) Pfahlbauwerke entdeXt und das8 Komite wird mit 

Unterſuchung beauftragt. 

U. Berſchiedenes, 

Dekan Mörikofer berichtet, daß bei Mammern zirka 60 

Stü> keltiſche Alterthümer gefunden worden. Verſ. vom 22. 
Oktober 1860. Zum Zwede weiterer Forſ<hungen erhielt Herr 

Mörikofer einen Kredit von 100 Fr. Verſ. vom 11. März 1861. 
Pfarrer Hanhart in Mammern ſendet Pfahlbaufunde 

aus dem Unterſee ein, ſowie eine Anzahl kupferner und ſfilberner 

Münzen, die in der Gegend von Mammern und Eſc<henz ge= 

funden wurden, nebſt einigen indiſchen Gözenbildern. Verſ. vom 

16. März 1868. 

B. Römiſche Alterthümer. 

Bei Ebnatfeld unweit Sitterdorf wurde nach Sulz- 

berger die Ruine eines römiſchen Hauſes entde>t, 3. März 

1862. S. Vereinöheft IV, p. 19. 
Auf dem Gute des Herrn Keſſelring in Bolts8hauſen. 

(Eichwieſe) wurden Antiquitäten gefunden, die auf eine ehemalige 

römiſche Villa ſchließen laſſen. 3. November 18562.
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.- Bei Berlingen wurden im Jahre 1864 bei dem ſoge= 

nannten Heidenwiesle mehrere Alterthümer ausgegraben, z. B- 

eine Speerſpiße u. dgl., von denen man wenigſten3 vermuthet, 

daß ſfie römiſchen Urſprungs ſeien. Referent Pfarrer Guhl 

macht darauf aufmerkſam, daß in der Nähe von Ste>born manche 

Ortönamen auf ein hohe3s Alter hindeuten, z. B. Heidenmann3= 
tirc<hli, Heidenhaus, Heidenwald, Mauren (Hof ob Stekborn) 2c. 

Ueber die römiſchen Ausgrabungen in Oberkir< bei 

Frauenfeld findet ſich ein Bericht von Profeſſor Chriſtinger im 

Vereinsheft IX. 

Dr. Titus Tobler legt eine in Arbon gefundene römiſche 

Münze (Gallienus Augustus) vor. Verſ. 13. Juni 1870. 

Pfarrer Chriſtinger zeigt 10 Stü> römiſche Kupfer- 

und Silbermünzen aus der Zeit des Gallienns und Licinius, 

ſämmtlic<h bei Arbon gefunden. Verſ. vom 28. Juni 1872. 

Pfarrer Müller in Pfin ſchenkt dem Verein 14 römiſche 
Münzen, welche in ſeinem Garten gefunden worden, Juni 1872. 

Stähelin bereichert die antiquariſhe Sammlung mit 

zwei römiſchen Münzen aus der Zeit Maximinians, welche bei 
Mauren (Weinfelden) aufgefunden wurden. Juni 1872. 

Die Nachmittagsſtunde des 30. Okltober 1872 (Verſ. in 

Kreuzlingen) widmet der Verein dem Beſuche der neuangelegten 

<horographiſchen Sammlung im Hauſe zum Roſengarten in Kon- 

ſtanz, wo Herr Apotheker Leiner, der Überaus fleißige und um= 

ſihtige Konſervator, ſich als Führer und Erklärer einſtellte. Hier 

findet man die meiſten Denkwürdigkeiten der alten Reichsſtadt 

Konſtanz, von den römiſ<hen Münzen und dem großen Veſpaſian3- 
fopfe bi8 auf den Wagen des Joh. Huß und herab auf den 

Vecher, aus wel<hem Kaiſer Wilhelm bei ſeinem Beſuche 1871 

den Willkomm getrunfen ; aber auch ſchöne Anfänge zu einer 

naturhiſtoriſhen Sammlung : die Geſteine der ganzen weitern 

Umgegend und die erratiſchen Findlinge der Gletſcherzeit. Mit 

Dank und Anerkennung ſchied man von dem Mann und ſeinem
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Werk, welches bald eines der ſchönſten Denkmäler deutſcher Vater- 

landsliebe und wiſſenſchaftlichen Fleißes fein wird. 

Kantonsrath Kern von Berlingen ſchenkt dem Verein einen 

auf dem „weißen Fels“ zwiſcen Ste>born und Berlingen 

gefundenen Dol<. Juni 1872, 

Die Ausgrabungen bei Ermatingen, durch den Eijſen- 
bahnbau veranlaßt, ergaben Münzen und Waſffſen aus der ſpät- 
römiſchen und frühallemanniſchen Zeit. Die Grabungen bei 

Eſ<enz, von Gärtner Schenk in der Nähe der alten Kaſtell- 
mauern vorgenommen, brachten römiſche Ziegel, Moſaikböden, 

Töpfergeſchirre und ſelbſt Inſchriften zu Tage. Weniger bedeu- 

tend, aber gleichfalls römiſch, ſind die Bauüberreſte, welche bei 

Grünegg, unweit Hüttweilen von demſelben Unternehmer klar- 
gelegt wurden ; außer etwas Mauerwerk und Cementböden wurde 

hier nichts aufgefunden. 

Staatsſchreiber Guhl legt eine bei Eſchenz ausgegrabene 

Inſchrift vor (Oktober 1875), welc<he folgendermaßen lautet : 

Balneum vetustate congumptum Tasc(us) a Solo restituit 

de Sua pecunia curantibus Caro Ca . . - et Flavio Adjecto 

Quinto Anurelio Cesi et Celti filio. 

l. Veprſchiedene. 

Bei Altenburg, dem Stammſitz der Herren von Grießen= 
berg, wurde eine Pfeilſpitze aus dem 13. oder 14, Jahrhundert 
gefunden. Schon früher ſollen in, der Gegend alte Waffen, Ge- 

räthe und Gerippe entde>t worden ſein und nach dort zirkulirender 
Tradition viele Sagen ſich an dieſe Burg knüpfen. (3. Nov. 1867.) 

Pfarrer Hanhart in. Mammern berichtet (1864), daß 

man in der dortigen Gegend am Uſer des See'3 neulich ruſſiſche 
Münzen, ferner ein Hirſchhorn und ein Steinbeil entde>t habe. 

Pfr. Benker von Hüttweilen weist (Frühlingsverſ. 1867) 

eine Anzahl . Gebeine vor, in wel<en man Knochen von-. kleinen
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Kindern entde>en will, die im evangeliſchen Pfarrhauſe in Hütt= 

weilen eingemauert waren. Herr Dekan Pupikofer erklärt die= 

ſelbe als eine Art Haustal iSmann gegen Feuer und Peſt 20.. 

Achnlich verhalte es ſich mit den Thongefäßen, die man in Biſchof8= 

zell unter den Fundamentmauern eines Hauſes gefunden habe. 

Stähelin von Weinfelden weist dem Verein ein Stein- 
beil und eine eiſerne Arxt, die man bei Berg gefunden, vor.. 

Juni 1874. 

A. 

Amrisweil, Stiftungsbrief der dortigen Kaplancipfründe. Vereins= 

heft IX. 
Arbon, Ueber die dortige Reformationsgeſ<hichte referirt 

Dekan Kuhn von Frauenfeld in der Verſammlung vont 

28. Oktober 1869. Der Verein. beſchäftigt ſich in dieſer 

Sißung mit der Etymologie des Namens Arbor felix. 

Am meiſten Wahrſcheinlichkeit hat die Anſicht, das Wort 

arbor in der Bedeutung von Nachen oder Kahn habe dem 

Ort den Namen gegeben (Sciffslände). Zu einem beſtimmten 

Reſultate kommt man nicht. 

Arenenberg, Geſchichte des Schloſſes. Vereinsheft X. 
Aeppliſches S<ullegat. Vereinsheft I1l. 

Auſtraſien unter den Merowingern. Unter dieſem Titel 

legt Pfarrer Kuhn in Tänikon der Verſammlung vom 21. 

Oktober 1861 eine Arbeit vor, worin er nachzuweiſen ſucht, 

was in dieſer Periode zur Ausbreitung des Chriſtenthums 
bei den Allemannen gethan worden. Die Arbeit ſoll eine 

Einleitung bilden zu einer größern Abhandlung über die 

»„Lex Allemannica“.*) 

' *) Anmerkung. Sie iſt ſeither ſeparatim erſchienen bei Gromann 
in Frauenfeld unter dem Titel : Geſchic<te der Einführung des Chriſten- 
thums in der Oſtſchweiz.



Biſchofö3höre und Vogtei Eggen. Vereinsheft VI1]. 

Biſc<of3zell. a) Herrentrinkſtube, Vereinsheft X. 

b) Kirche. Ueber dieſe referirt Pfarrer Zuber in der Ver- 

jammlung vom 22. Oktober 1874 in Biſchofszell, die, Dank 

der freundlichen Aufnahme durc<h die dortigen Bewohner und 

der geſchenkten Aufmerkſamkeit, dem Verein in angenehmer 

Erinnerung bleibt. Aus ſeinem Referat geht hervor, daß 

die erſte Anlage dieſes Gotteshauſes die Allerheiligen-Kapelle 
war, welche no< heute al3 Anbau ſteht und ächte alt-romaniſche 

Stylformen zeigt, Die eigentliche Kir<e wurde wahrſchein- 

lich im 14. Jahrhundert gebaut und im folgenden mit Wand- 
gemälden aus den! Leben Chriſti und der Heiligen geſ<müct. 

Auch an Reliquien ließ es der Biſchof Salomo von Konſtanz 

nicht fehlen : er brachte im Jahr 915 von einer Romreiſe 

zurückfehrend die Gebeine des heiligen Theodorus mit ſich, die er 

ſeiner Cella als Shaß und Zeichen ſeiner Fürſorge übergab. 

c) Thurbrüke. S. Vereinöheft XV. 
Brod, das mühſam geſuchte, von Dekan Pupikofer. VereinSsheft 1. 

Brugger'ſc<es Armengut. Bereinöheft IX. 

Brunſc<hwiler Joachim, Lehr- und Wanderjahre. Vereins3- 
heft IX. 

Konrad von Bußnang, Biſchof von Straßburg. Ueber dieſen 
thatfräftigen Mann legt Pfarrer Brenner von Müll- 

heim in der Verſammlung vom 5. Oktober 1868 eine um- 

fangreiche Arbeit vor, welche im Vereinöheft XI eine ver- 
diente Stelle gefunden hat. 

Bürglen. In der dortigen Kirc<he fand man bei einer Repa- 
ratur drei Gräber dortiger Sc<loßbeſizer, worüber Pfarrer 

Baumgartner in der Verſammlung vom 26. Oktober 
1864 referirt. Das Wappen ſei gut erhalten bei einer Bri- 

gitta von Altenklingen, Gattin des Eberhard von Bürgeln ;
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bei einem andern, das die Gebeine eines Herrn von Hohen- 

jax, der 1538 geſtorben ſei, bede>t, hätten einige Beſchädi- 

gungen ſtatt gefunden. Auf dem dritten Grabſtein, der 
theils durc< die Zeit, theils durch die Hände der Arbeiter, 

die bei der Reparatur der Kirc<he angeſtellt waren, ſehr gelitten 

habe, jei no< das Wort Diebold ziemlich deullich zu leſen. 

Er theilte von den zwei erſten Grabſchriften Kopien mit 

und verſpra<ß dafür zu ſorgen, daß dieſe Grabſteine gut 

aufbewahrt und ihre Jnſchriften genau abgeſchrieben werden. 

D. 

Denkſc<rift über den Kanton Thurgau von der voreidgenöſſiſchen 

Zeit bis zum Uebergang an die Eidgenoſſenſchaft, von Dekan 

Pupikofer, Vereinöheft 1l, angeregt von der thurgauiſchen 

Regierung in der Verſammlung vom 22, Oktober 1860. 

E. 

Eggen, Vogtei, S. Biſchofshöre. 

Eppishauſen, Geſchichte des Scloſſes, von Dekan Pup - 
fofer. Vereinsheft I. 

F. 

Flurnamen. Pfarrer Sc<hmid von Märſtetten über- 

nimmt es, dieſelben zu ſammeln (11. März 1861). Aus 
dem Bezirk Weinfelden giengen 15 Fragebogen ausgefüllt 

ein (3, März 1862). Das Traktandum wartet noc<h auf 

ſeine Erledigung. 

Pfarrer Chriſtinger erſtattet Bericht über die vorgenonnnene 

Samimnlung der thurgauiſchen Flurnamen, entwirft ein Bild 
der allemanniſchen Dorfflur und erklärt eine Anzahl der am 

häufigſten vorkommenden Namen, wie Brüel (brolium, peri- 
dolium), eine eingezäunte Wieſe, Etter, Pündt, Zelg, Gören,
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Leeren, Loren, Bol, Loh, Hard u. a. Derſelbe ſtellt eine 

umfaſſendere Bearbeitung de3s vorhandenen Flurnamen-Ma- 

terial3s in Ausſicht. 

Frauenfeld, Geſchichte der Kirchgemeinde, vorgetragen von 

Pfr. Sulzberger (21. Okt. 1861). Berichtigend fügt der 

Präſident hinzu, daß der von Stumpf und andern erwähnte 

Graf Kuno von Frauenfeld eine myſtiſche und keine hiſtoriſche 

Perſon ſei, daß das Wort Algi wahrſcheinlich eine Abkürzung 
für Eligins ſei, der als Schußpatron der gefangenen Chriſten 

betrachtet worden ſei. E53 finden ſich noc< andere Kapellen, 

die wie diejenige im Algi bei Frauenfeld dem heiligen Leon- 

hard gewidmet ſeien, von denen die Sage behaupte, daß ſie 

durc<4 gefangene und durch die Fürbitte des heil. Leonhard 
errettete Chriſten geſtiftet worden ſeien, z. B. diejenige in 

Bürgeln. Der Ortsname Mure deute nach der Ausſage 

von Alterthumsforſchern auf das Vorhandenſein von römiſchen 

Ueberreſten. Kaplan Keller beſtätigte die Bemerkung 

betr. die dem heil. Leonhard gewidmete Kapelle im Algi und 

gab darüber Aufſchluß, daß laut Zehentſchrift das erwähnte 

Mure bei Häuslenen, Kirc<hgemeinde Aawangen, ſich finde. 

G. 

Gegenreformation von Pfr. Sulzberger. VereinSsheft 

XIV. Das Präſidium theilt mit, daß die Geſchichte der Gegen= 

reformation von Pfarrer Sulzberger in Sevelen nunmehr voll= 
endet vorliege und wird auf ſeinen Antrag beſchloſſen, daß der 

Verein dieſer verdienſtvollen Arbeit mit Vergnügen die Auf= 

nahme in das nächſte Heft der „Thurg. Beiträge“ bewillige. 

Glokeninſ<riften aus allen Kirchen de3s Kantons, geſammelt 
von Stähelin in Weinfelden und Pfarrer Sulzberger. 

Vereinsheft X11. 

Gottlieben, Rechtsverhältniſſe, von Dek. Mö rikofer. 22. Okt. 

1866. Vereinöheft 1.



Heidenlo<, Felſenhöhle bei Schönholzer5weilen. Ueber dieſelbe 

referirt Stähelin von Weinfelden und ſpricht die Ver- 

muthung aus, daß dieſelbe niht von dem bekannten Bruder 

Friedrich bewohnt geweſen ſei. Herr Stähelin wird zu 

weitern Nachforſchungen ermuntert. Verſ. 5. Oktober 1868. 

Hexenweſen. Ueber dieſen Gegenſtand verbreitet fich Profeſſor 

Meier in der Verſammlung vom 10. Juni 1873 in fol= 

gender Weiſe. Indem der Referent zuerſt die Quellen dieſes 

Wahnes darſtellte, führte er der Verſammlung in kurzen Zügen 

die religiöſen Vorſtellungen der alten Germanen vor Augen, 
bei denen allerdings der Hexenglaube in ſeiner ſpätern ab- 

ſcheulihen Geſtalt ni<t zu finden iſt, aus dem einfachen 

Grunde, weil ſie nicht an den Teuſel glaubten. Dagegen 
glaubten fie an verſchiedene Götter, welhe dem Menſc<hen 

und vorzüglich dem weiblichen Geſchle<hte beſondere Kräfte, 

jedo< nur zu heilſamen Zwecen verliehen. Daneben kannte 
die Mythologie der alten Germanen no< manc<he Zwiſchen-= 

weſen zwiſchen Göttern und Menſc<hen, Rieſen, Zwerge, Elben, 

welche dem Menſchen ebenfalls Kräfte mittheilten, aber zu 

ſchädlichen Zweken. Das was mit jenen göttlichen Kräften 

gewirkt wurde, waren die Wunder, das mit elbiſchen Ge- 

wirkte der Zauber. 

In den lezten Wirkungen der Zauberer, die nach Wiſllkür 
ſich unſichtbar machen, ſi< in Thiergeſtalt (die männlichen 
in Wölfe, die weiblichen in Kaßen) verwandeln konnten, er- 

bli>t der Vortragende den einen Quell des Hexenglaubens. 
Den andern aber findet er in der Verehrung, die die heid- 

niſchen Deutſchen ihren Göttern widmeten, hauptſächlih in 

dem von ihren Prieſterinnen geübten Opferdienſt. JIhren 

Göttern, beſonders dem Gotte Wuotan brachten ſie in heiligen 

2
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Hainen, an Flüßen, auf Bergen zu gewiſſen Zeiten, vorzüglich 

am 1. Mai und zur Zeit der Sommerſonnenwende ihre 

Opfer dar. Unter den Opferthieren nahm das Pferd die 

erſte Stelle ein, daher die noc< häufig vorkommenden Flur= 

namen Rappenfluh, Roßberg, Roßkopf 2c. auf Opferſtätten 

der alten Deutſchen hindeuten. 

An die Darſtellung der Quellen des Hexenglaubens knüpfte 

der Referent in Kürze wiedergegeben Folgendes. Jndem die 

<hriſtlichen Miſſionäre bei der Bekehrung der heidniſchen 

Deutſchen zwar die Exiſtenz ihrer Götter nicht beſtritten, aber 

dieſelben als böſe Geiſter und ihre Berehrung als Teufels- 

dienſt erkärten, war der Grund zum Hexenglauben gelegt. 

An die Stelle der Prieſterinnen traten nun die dem Teufel 

verbündeten Hexen, die Opferſtätten wurden zu Teufelsküchen, 

die Opferzeiten zu den für die Ausfahrt der Hexen belieb= 

teſten Zeiten, in denen auch die ſchädliche Wirkung der Hexen 

am gefährlichſten iſt. 

In dem ſchädlichen Wirken der alten Zauberer war dann 

die übereinſtimmende Art und Weiſe der Hexen anſchaulich 

vorgebildet. Es iſt ein trauriges Bild, das die Darſtellung 

dieſes Wahnes uns darbietet, traurig, daß Bibel und Chriſten- 

thum dazu mißbraucht wurden, denſelben zu begründen, 
no< trauriger aber, daß Geiſtliche und Weltliche dazu Hand 

boten, Tauſende von armen Opfern dieſes Wahnes zu foltern, 

zu martern und dem Feuertode preiszugeben. Dieſes lettere, 

die Behandlung der Hexen vor dem Richter, bildete den 

lezten Theil des Referates, wel<em wir nur noc< die Be= 

merkung entheben, daß der Verfaſſer einen weſentlichen Grund 

der Strenge und Grauſamkeit, mit der die Hexenprozeſſe 

geführt wurden, in der Einführung des römiſchen Rechts 

erbliet, welches mit ſeiner peinlichen Strafgericht3ordnung 

da3 viel humanere deutſche Recht verdrängt hatte. Die Mit- 

theilung eines den Schaffhauſer Gerichtzarchiven entnommenen
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ſummariſchen Hexenprozeſſes bildete den Schluß der inte- 

reſſanten Abhandlung. 

Hirzel, Selbſtbiographie. Vereinsheft Y. 

I. 

Ittingen. Pfarrer Wüeſt in Warth trägt in der Ber- 

ſammlung zu JTttingen (13. Juni 1870) eine Arbeit vor 

über Jttingen 

a) als Burg, 

b) als Chorherrenſtift (Propſtei) und 
c) als Karthäuſerkloſter, wel<e mit großem Intereſſe ver- 

nommen wird. Der darin enthaltene Stoff wird im I]. Bande 

der Thurgovia Sacra (Geſchichte der thurgauiſchen Klöſter) 

jſeine Stelle finden. 

Dekan Kuhn macht Mittheilung von AuSzügen, die ſ. Z. 

Herr Pfarrer Wüeſt in Warth gemacht, über eine kleine 

wiſſenſchaftliche Akademie, die zu Anfang des 17. Jahrhun- 

derts in der Karthauſe Jttingen beſtand und deren Seele 

der durc<h ſeine ſchriftſtelleriſche Thätigkeit bekannte P, Murer 
(geſtorben 1638) gewejen ſein foll. 

Auch der Dichtkunſt wurde von dieſen Karthäuſern gehul- 

digt, und die mitgetheilten Proben zeugen von einer nicht 

geringen Gewandtheit in der lateiniſchen Proſodie. 

Leider wurde bei der Aufhebung des Kloſter3 dieſen Ar= 
beiten wenig Aufmerkſamkeit geſchenkt, denn es wurde jeden- 

falls Vieles zerſtreut, Verſ. vom Oktober 1873. 

K. 

Klingen, Geſchichte der Freiherren von Klingen, von Pupi- 
kofer, Vereinsheft X. 

Krähenriet, S. Pfahlbauten. 

Kriegsgeſchichte des Kantons Thurgau von Pupikofer. 

Vereinöheft VI.
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L. 

Landenberg. Geſchichte der Herrſchaft Landenberg von Pupis= 

fofer. Vereinsheft VIU, 

Liebenfels. Unterhandlungen betreffend die Herrſchaft Lieben- 
fels 1476. Vereinsheft YI 

M. 

Monſtein. Dekan Pupikofer referirt über die Frage über die 

Grenze zwiſchen dem alten Thur= und Rheingau. Die unter 

den Geſchichtsforſ<ern obſchwebende Streitfrage dreht ſich 

vorzüglih um einen Grenzpunkt, welcher laut einer Urkunde 

von 1155 der König Dagobert dadurch bezeichnet haben ſoll, 

daß er das Bild des Mondes in einen Felſen einhauen ließ. 
Wo dieſes Mondbild nun zu finden fei, darüber ſind die 

Forſcher noch nicht einig, und wenn auch die Löſung dieſer 

Frage für die gegenwärtigen Grenzverhältniſſe keinen prafk= 

tiſchen Werth hat, ſo iſt dagegen die Wahrnehmung aller= 

ding3 intereſſant, daß in alten Zeiten das Bild des Monde3 
zur Bezeichnung von Grenzen verwendet wurde. Es iſt an- 

zunehmen, daß dieſer Gebrauch, ſofern er durch weitere Bei- 

jpiele beſtätigt wird, tief im heidniſchen Alterthume ſeine 

Wurzeln habe. Juni 1873. 

Mülberg. Das Präſidium macht die Mittheilung, daß es 

in Verbindung mit dem Aktnar auf dem Gute Mülberg 

bei Rapersweilen eine Schanze aufgefunden, die wahrſchein= 

lic< ein keltiſches Refugium ſei. Solche Refugien wurden 

von den keltiſchen Stämmen des Landes auf Berghöhen an= 

gelegt und dur< Erddämme, Verhaue 2c. gegen feindlichen 

Ueberfall geſchüßt. In Zeiten der Gefahr von einem über= 

mächtigen Feinde zog ſich der Stamm dahin zurüc, barg 

hier das wehrloſe Geſchle<t, Vieh und andere Habe und 

nicht ſelten wurden an dieſen Schanzen blutige Gefechte ge=
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liefert. Daher mag es auch kommen, daß die zweite Schlacht 

der Römer gegen die Helvetier bei ihrer unbeſonnenen Re- 

volution im Jahre 69 n. Chr. auf dem Bößberge geſchlagen 

wurde. Herr Dr. Ferdinand Keller in Zürich, Präſident 

der dortigen antiquariſchen Geſellſchaft, hat folcher Refugien 

eine ganze Anzahl in den Kantonen Zürih und Aargau 

entde>t und in den Mittheilungen Heft 1868 mit Jlluſtra- 

tionen herausgegeben, woſelbſt auch dasjenige auf Mülberg 

und ein ſolches in der Nähe von Biſchofszell beſchrieben find. 

Verj]. vom 18. Mai 1869. 
Münſterlingen, Scidſale des Kloſiers zur Zeit der Bela- 

gerung von Konſtanz 1631---1634. Vereinsheft YVI]. 

Die von Pater Gall Morel geſammelten Regeſten dieſes 

Kloſter5 werden in der Verſammlung vom 22, Oktober 1874 
von Dekan Kuhn mit einigen erläuternden Worten vorgelegt. 

N. 

Nekrolog eines thurgauiſhen Dominikanerkloſters, mitgetheilt 

von Pater Gall Morel. Vereinsheft I1l. 

O. 

Offnung von Gottlieben 1521. Vereinsheft I. 

von Biſc<hofszell, Sulgen, Mühlebach und Rüti. Vereinsheft I. 

von Thundorf. Vereinöheft U. 

von Totnac< und Birwinken. Vereinsheft 1Y. 

von Ueßlingen. Vereinsheft IV. 

von Werſchweilen. Vereinsheft IV. 

von Zihlſ<la<t. Vereinsheft VII. 

Oberkir<, S. Alterthümer. 

P. 

Pfin. Hr. Hüblin in Pfin hat eine Geſchichte der „Stadt 
ad fines"“ ausgearbeitet. Alle biaher bekannten Thatſachen
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und Funde, die in und um Pfin gemacht wurden, ſowie 

die Scilderung des Kaſtells daſelbſt und der ehemaligen 

Stadt, im Mittelalter unter der Herrſchaft des Hochſtift3 Kon- 
ſtanz, beurkundeten eine reht fleißige, ſorgfältige Arbeit, welche 

denn auch von dem Präſidium verdankt wird, zugleich mit 

der Aufmunterung an Herrn Hüblin, derſelbe möcte fort- 

fahren, dieſem Orte ſeine hiſtoriſc<hen Studien zu widmen. 

Obiger Arbeit war ein vollſtändiges Verzeichniß der Orts- 

und Flurnamen von Pfin und Umgebung beigelegt. Juni 1872. 

R. 

Roth, Dr. Joh. Heinrih. BVereinsheft IX. 

S. 

v. Straß. In der Verſammlung vom 26. Oktober 1864 

theilte das Präſidium mit, daß ſic<h in Oberkirch bei Frauen= 

feld das Denkmal eines Rudolf, miles de Strass 1269 

befinde. Darauf theilte Dekan Pupikofer eine Arbeit über 

die Edeln von Straß mit, welche über die Burg von Straß 
und einzelne Mitglieder dieſes Hauſes Licht verbreitet. Ein 

kürzlich in Berlin verſtorbener Juſtizrath Straß erweist ſich 
al3s Abkömmling dieſes Geſchlechtes. 
Eine hiſtoriſche Skizze über die Herren von Straß findet 

ſiH in Vereinsheft VU, 37--44. 

T. 

Thurgovia Saera. Die unter dieſem Titel im Jahr 1869 erſchienene 

Geſchichte der thurgauiſchen katholiſhen Pfarreien wurde ver= 
anlaßt durch das BVerzeichniß der evangeliſchen Geiſtlichen von 

Pfr. Sulzberger. Der hiſtoriſche Verein, in der Meinung, daß 

ſich in den katholiſchen Pfarrarc<hiven manches intereſſante Akten- 
ſtü> finden dürfte, erſuchte den katholiſchen Kirhenrath um
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jeine Mitwirkung, und es erbot ſi< zur Ausführung der 

Arbeit Pfr. Kuhn in Tänikon (Verſ. vom 14. März 1864). 

Davon iſt bis dato der erſte Band erſchienen, welcher in 

zwei Abtheilungen die Geſchichte der thurgauiſchen Pfarreien 

ſammt dem Verzeichniß der befannten Pfründen (Pfarrer, 

Kapläne 2c.) enthält. Der zweite Band ſoll die Geſchichte 

der thurgauiſchen Klöſter bringen und die Arbeit ihrer Voll- 
endung nahe ſfein. 

D. 

Urfundenbuch. Profeſſor Meier ſtellt den Antrag : der 

Verein wolle die Herausgabe eines thurgauiſchen Ur= 

fundenbuches an Hand nehmen, doc< ſo, daß jährlich nur 

etwa 4 Bogen zum Druce gelangten ; der Staat wäre für 

dieſen Zwe> um einen Jahre5beitrag von Fr. 100 anzus- 

zugehen, welcher die Koſten ungefähr de>en würde. Da die 

ältern thurgauiſchen Urkunden bereits in die St. Galliſche 

Sammlung aufgenommen ſind, ſo hätte dieſe Sammlung 

mit dem 11. Jahrhundert zu beginnen. Der Antrag wird 

angenommen und der Kommiſſion das Nähere zur Au3= 

führung überlaſfen. Verſ. vom 28. Juni 1874. 

V. 

Verzeichniß der evangeliſchen Geiſtlihkeit des Kanton5s Thur- 

gau, von Sulzberger. Bereinsheft IV und Y. 

Voltksglaube. Dekan Kuhn macht die Anregung, eine Samm=- 
lung von Formeln und Regeln des alten Volksglaubens 

zu veranſtalten, wie er ſicß in Witterungöregeln und land= 

wirthſchaftlichen Sprüchen erhalten hat und mact ſich an= 

heiſchig, Beiträge dieſes Jnhalts in Empfang zu nehmen 

und ſeiner Zeit zuſammenzuſtellen, was vom Verein mit 

Zuſtimmung und Anerkennung aufgenommen wird.
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W. 

Wolfsberg. Ueber die Geſchichte dieſes Schloſſes hält Notar 

Mayer von Ermatingen in der Verſammlung vom 21. Ok-= 

tober 1875 einen ſehr intereijanten kulturhiſtoriſ<en Vortrag. 

Derſelbe joll laut Beſchluß der Verſammlung in's nächſte 

VereinöSheft aufgenommen werden.
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Geſchic<te des S<hloſſes Wolfsberg 
bei Ermatingen. 

Von Auguſt Mayer, Notar. 

Die zur Zeit immer mehr in Aufnahme kommende Kur- 

anſtalt Shloß Wolfsberg iſt der prächtigen Lage und der land- 

ſchaftlihen Schönheit ihrer Umgebung halber auch in weitern 

Kreiſen bekannt, die Geſchichte des Scloſjes dagegen biöher meiſt 
mit ein paar dürftigen, dazu noc<h ſehr oft unrichtigen Notizen 

abgewandelt worden. Bewegt ſie ſich auch in einem engen Rahmen, 

ſo dient ihre Zuſammenſtellung do<h nicht bloß dem Lokalintereſſe, 

es läßt ſich derſelben auch manches Kulturbild als Beitrag zur 

thurgauiſ<en Landesgeſchichte abgewinnen. 

Unter den Schlöſſern in der Umgebung von Ermatingen iſt 

Wolfsberg das jüngſte. Hard, der Freiſik auf Hubberg bei Fruth- 

weilen, Sandegg und Salenſtein mit ſeinen Vorburgen hatten 

bereits Jahrhunderte mit wechſelvollen Geſchien hinter ſich und 

die Zeit, wo man zu Schuß und Truß wahrhafte Burgen baute, 

war ſchon längſt vorbei, als der Berg mit ſeiner herrlichen Fernſicht 

Jemanden dazu anlockte, daß er ſeinen Wohnſitz dort aufſchlug. 

Die Ritterzeit war zur Neige gegangen, bevor auf Wolfsberg 

gebaut wurde ; die erſte Zeit des Schloſſes , umzieht daher nicht 
wie bei andern der Shmue der Volksſage, ſeine Geſchichte iſt 

an nakte Thatfachen gebunden, ſie ſpricht nirgends durch ſchim- 

mernde, Effekt machende Gemälde an, keiner ſeiner Bewohner 
hat den Namen mit den Thaten ſeines Schwertes in die Annalen
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der Zeit eingetragen, dafür aber hat mehr denn einer auf dem nicht 

minder ruhmvollen Felde des Wohlthuns ſich ein Anrecht darauf er- 

worben, daß ſein Name nicht der Vergeſſenheit anheimfalle. 
Eine Spezialgeſchichte des Scloſſes Wolfsberg erfüllt daher 

in dieſer Richtung ebenſoſehr eine Ehrenpflicht, als ſie anderer= 

ſeit3 zur Ortsgeſchichte von Ermatingen dazu beiträgt, daß da- 

bei auch die Schikfale der zur Gemeinde gehörigen Höfe Lanters- 

weilen und Höhnweilen einläßlicher beſprochen werden, als bei 

Behandlung der leßtern ſonſt der Fall ſein könnte und müßte. 

Neben dem dörflichen Gemeinweſen von Ermatingen im 

engern Sinne, verhielten fich ſeit unvordenklichen Zeiten die Höfe 

Lanterſchweilen, Höhnweilen und Agerſtenbach, jeder als eigenes 

landwirthſchaftliches Ganzes, in einer mehr oder minder aus= 
geprägten Separatſtellung. Der Name des erſtern dürfte zweifel3= 

ohne aus dem Taufnamen eine38 Beſißers hervorgegangen ſfein. 

Mit dem Nachbarhofe Höhnweilen, ehemals8 den reichenauiſchen 

Miniſterialen von Ste>kborn auf Sandegg gehörig, wurden beide 

um 1260 durch Söhne Eberhart8 von Ste>born bei ihrem Ein- 

tritt in den deutſhen Ritterorden dem leßtern zugebracht und 

von dieſem hinwieder, nebſt verſchiedenen andern Hofgütern und 

Gefällen in und um Ermatingen, durch Vertrag vom Jahre 

1272 an die Abtei Reichenau abgetreten. 1286 verkaufte Abt 
Albrecht den Hof „Landrechtswille“ für 56 Mark Konſtanzer 

Währung an Konrad Pfefferhart, Kanonikus zu St. Johann in 

Konſtanz. Der Hof erſcheint dabei als beſ<hwerdenfreies Gut und 
blieb das bei dieſem Verkaufe. Als 1385 Johann Pfefferhart, 

genannt Zorn, Johann Spintenhofer „und etliche Weiber mit 
ihren Vatermagen“ denſelben an Frau Margaretha Künzli in 

Konſtanz um 110 Pf. Den. Const. verkauften, wurde bei der Fer= 

tigung erflärt, „darab geht nichts denn ein Kißy“ in die Pfalz 

der Reichenau. 

In dieſer Hinſicht trat auch ſpäter keine nennen5werthe Ver- 
änderung ein, bis nac< mehrfachem Beſizerwechſel der Hof an
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das Kloſter Feldbach übergieng, als deſſen LehensSmann nm 1570 

ein Jakob Meyer, Bürger von Ermatingen vorkommt. Von dieſem 

Zakob Meyer kaufte im Frühjahr 1570 der Junker Wolf Walter 

von Gryffenberg, genannt Weerli, den Hof als Erblehen und 

erhielt hiefür auch den 28. Juni gleichen Jahres die lehens= 

herrliche Beſtätigung. 

Der neue Käufer entſtammte der in Frauenfeld verbürgerten 
Familie Weerli, welche dort durch das faſt erbliche Innehaben 

einträglicher Beamtungen, 3z. B. der Landweibelſtelle, und in 

fremden Kriegsdienſten zu Reichthum und Anſehen gekommen 

war. (Näheres über dieſe Familie vgl. Pupikofers Geſchichte 

der Stadt Frauenfeld.) Neben verſchiedenen Anweſen in Frauen= 
feld beſaßen die Weerli auch bei Buchſchoren oberhalb Heſchikofen 

ein Haus, die Burg genannt; in ſpäterer Zeit auch unter dem 

Namen „das weiße Haus“ bekannt, und nachdem ſie um 1560 
bis 1567 von Andrea3 Reiner von Wülflingen das Schloß Gryffen- 

berg bei Bäretſchwyl erkauft, begannen ſie ſich gegen Ende des 

16. Jahrhunderts nach dieſem Beſizthum Junkern von Gryffen= 

berg, genannt Weerli, zu nennen. Schon zuvor, längſt in Sitte 

und Lebensweiſe dem Adel gleichthuend, ſtanden ſie mit dem= 

jelben überhaupt vielfac< in Familienverbindungen, ſo z. B. iſt die 

Mutter Wolf Walters eine als wohlbegütert und angeſehen be- 
ſchriebene Veronifa von Landenberg. 

Wolf Walter ſelbſt war jeiner Zeit Mitglied des großen Rathes 

der Stadt Frauenfeld und um 1559 theils durch Kauf, theils 

durc< Erbſchaft in Beſiß einer Hälfte der ſonſt den Edeln 

Muntpraten von Spiegelberg gehörigen Herrſchaft Lommis ge- 
fommen, gerieth indeſſen bald darauf mit dem leßtern in Pro- 

zeß, der, 1567 von der Tagſaßung an ein Schiedsgericht gewieſen, 

einen für ihn ungünſtigen Ausgang nahm, daher er ſein Antheil= 

haberrecht an Mathäus Arnolt von Rotenfels verkaufte. 

Mochte er auch immerhin damit Einbuße erlitten haben, jo 

blieb ihm doch noch ein ſchönes Vermögen von ſeiner Mutter



I< 

her, denn er und ſein Bruder Wolf Adam beſaßen noc< gemein- 

fſam zwei Häuſer und ein anderes Anweſen in Frauenfeld, Da 

ſich beide aber in Mangel an haushälteriſchem Sinn gleichkamen, 
ſo jagt Pupikofer, in ſeiner Geſchic<hte von Frauenfeld pag. 211, 

verſ<wand das mütterlihe Erbe aus den Händen der Söhne 

wie Waſjer und Wolf Walter war ſomit eigentlich bei der Ueber- 

nahme des Hofes Lanterſchweilen bereits da angelangt, wo der 

Titel Herr fragli< wird und es nicht allzuſehr auffallen kann, 

daß ein Junker einen Lehenhof kaufte, deſſen Beſier und Vor- 

beſiter einfache Bauern geweſen ſind. 

Das3s Anſehen jedoc<, welches ſfeine reichen Verwandten die 

Landenberg und Muntpraten als Beſizer von Salenſtein, Hard 

und fonſtiger Güter in der Gegend von Ermatingen genoßen, 

und Geldvorſchüſſe eines dritten Bruders, geiſtlihen Standes, 

Dietbold Weerli, wel<her nach ziemlich bewegter Vergangenheit es 

doM zur Würde eines Abtes von Rheinau gebracht hatte, halfen 

ihm nicht nur über die erſten Shwierigkeiten hinweg, ſondern 

ermöglichten auch 1574 zu Lanterſchweilen no< den Hof Höhn- 

weilen zu Lehen zu erwerben. Der Grundbeſiz Wolf Walters 

von Gryffenberg daſelbſt wird 1589 zu 24 Juchart angeſc<lagen. 

Nebenbei vergrößerte er ſein Beſizthum noc< dur< ſonſtige An- 

käufe. 

Bei ſeinem Aufzuge auf Lanterſ<weilen fand er das Haus 

alt und baufällig vor ; ſein angeborner Hang, größer und vor- 

nehmer zu thun, als ſeinen Finanzen zuträglih war, macht es 

daher leicht erfärlich, daß er ſofort eine Neubaute in Ausſicht 

nahm. Beſſer als die Lage ſeines Hofes ſelbſt ſchien ihm hiefür 

ein Plaßz zuzuſagen, „an der Halden“ genannt, der zwar nicht 

dazu, fondern der Gemeinde Ermatingen gehörte, aber in un- 

mittelbarer Nähe desſelben und, re<ht eigentlich im Mittelpunkte 

ſeiner beiden Beſizungen Lanterſchweilen und Höhnſchweilen ge= 

legen, eine eben ſo leichte Ueberſicht über dieſe, als aucß nach Art 

der Edelſitze eine ausgedehnte Rundſchau gewährte, für ein Herren-
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Saus in jener Zeit aljo wie gemacht war. Dieſen Platz kaufte 

er 1575 von der Gemeinde Ermatingen als frei, ledig und eigen 

Gut, mit Befugniß, denſelben einzuſchlagen, um den Preis von 

5812 Gulden Conſtanzer Währung, und erbaute ſodann 1590 

und 1591 darauf „ein Wohnhaus, fortan nach ſeinem Namen 

der Wolfsberg geheißen" ; gleichzeitig errichtete er daſelbſt auch 

eine Ziegelei, 

1592 bezog Junker Wolf mit ſeiner Familie ſein neues 

Haus, ällein es war fein Segen darauf. War auch vielleicht 

zu jener Zeit das edle Wort „Sc<hamauc<h“ noch nicht erfunden, 

jo fehlten do<M ſchon damals jene Nergeleien nicht, mit welchen 

bis in die neueſte Zeit hinauf die Gemeinden fremde Einzüger 

zu behandeln pflegten und er war ſeinerſeits nicht der Mann, 

dem bei zweifelhaften Rechtsanſprüchen eine allzugroße Nach- 

giebigkeit nachgeſagt werden kann. Er befam daher bei den 

damaligen noc<h jehr ungeregelten Rechtsverhältniſſen Gelegenheit 

genug, biöweilen auch ſein Stillleben auf Lanterſchweilen und 

Wolfsberg mit dem foſtſpieligen Zeitvertreibe des Prozeſſirens 

zu unterbrechen. Ohne auf Vollſtändigkeit des Verzeichniſſes 

irgendwie Anſpruc< zu machen, ſei in dieſer Hinſicht notirt : 

1572 ein Streit mit der Gemeinde Ermatingen, die gegen= 

ſeitigen Recht5verhältniſſe auf dem Hofe Lanterſchweilen betreffend. 

1576 ein Rechtsſtreit mit dem Verkäufer Jakob Meyer. 

Meyer klagt gegen den Junker von Gryffenberg „auf Lanter- 
ſchweilen ſäßhaſt“" auf Zahlung von 20 Gulden, 3 Schilling, 

9 Pfeuning Reſt an der Kaufſumme vom Hof nebſt Verzugs= 

zu18 von 400 Gulden Hauptgutzins, ferner von 33 Gulden und 

5 Bazen für einen ihm beſonder3 verkauften A>er, und endlich 

auf Schadenerſaß, weil er bereits ſchon einmal vor Landgericht 
erſchienen, der Junker dagegen ohne alle Entſchuldigung aus- 

geblieben ſei. Leßterer erwidert, daß Mayer ihm den Hof mit 

Holzgerechtigkeit im gemeinen Wald derer von Ermatingen und 
Triboltingen verkauft habe, darüber ſowohl, als über Steuer
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und Bräuche, welche ab dem Hofe zu leiſten ſeien, walten Anſtände, 

er möge alſo dieſe vorerſt richtig machen. Auf dem beſonders er= 

kauften A>er laſte noc< eine Schuld und es ſei derſelbe in die 

Reichenau ſteuer= und zinsbar, was der Kläger ihm verſchwiegen 

habe, Laut Kaufsabrede ſei derſelbe ferner-ſchuldig, ihm vorerſt den 

Kaufbrief auf ſeine Koſten ausſtellen und behändigen zu laſſen und 

vor Landgericht ſei er durch ehehafte Geſchäfte zu erſcheinen ab- 

gehalten worden, einmal ſei dann er erſchienen und Meyer nicht. 

Die Streitſac<he wurde durc< eine Abordnung des Land- 

gerichts verglichen und, was die beiden erſten Punkte anbelangt, 

dahin entſchieden, daß Meyer dem Junker bezüglich der Holz- 

gerechtigfeit nicht weiter zu haften habe, da dem Lezhtern, wie 

von Alters her jedem andern Inſaſſen auch, zu ſeiner Hofſtatt 

in Lanterſchweilen von der Gemeinde das Holz zum brennen 

und zu zimmern unbeanſtandet verausfolgt worden ſei, und der Hof 
diesfalls ſonſt nichts weiter zu beanſpruchen habe. Betreffend die be= 

ſtrittenen Steuern und Bräuche, ſo ſoll der Junker außer den obrig- 

keitlichen Stenern nur den Kirchenbrauch zu leiſten pflichtig ſein. 

Die Partheien bedankten ſich zwar für den Sciedsſpruch, 
legten ihn aber in der Folge verſchieden aus und es gab der- 

ſelbe ſofort wieder Stoff zu neuen Anſtänden, und zwar zunächſt 

wegen der Holzgerechtigkeit, denn 1592 klagt der Junker auf 

der Jahresrechnung der VIII Orte zu Baden gegen die Gemeinde 

Ermatingen : daß, als er zu ſeiner angefangenen neuen Be=- 

hauſung, „deren er nothwendig geweſen“, bei der Gemeinde um 

etwas Holz angehalten habe, ihm folches abgeſchlagen worden ſei, 

und er zur Vollendung des Baues da3 Holz habe kaufen müſſen. 

Seitdem er nun dort mit der Familie wohne, habe er an ſeinem 

jährlichen Hau nicht Holz genug und von andern Holzberechtigten 

fkaufen müſſen. Die Gemeinde ſc<lage ihm jedoch den freien Kauf 

ab, obwohl ſich ſelbſt der Landvogt für ihn bei ihr mit freund= 

licher Bitte verwendet habe und er ſeinerſeits auch gerne erbötig 
ſei, ihr dagegen alles Liebe zu beweiſen, was er wiſſe.
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Die Gemeinde antwortet, daß fie bei ihrem Verbote ver- 

bleibe, und, weil der Junker den Prozeß darüber ſchon vor den 

niedern Gerichten in Stec>kborn verloren habe, hoffe ſie, daß er 

auch hierort3 abgewieſen werde, Holzgerechtigkeit beſtehe nur für 

den Hof Lanterſ<hweilen, nicht aber auch für „das obere Haus, 

der Wolfsberg genannt“. 

Die Streitſa<ße wurde, nachdem ſie üblicher Weiſe viel Geld 

gefoſtet, dur< richterlichen Spruch dahin verglichen : dem Haus 

„Wolfsberg genannt“ ſoll wie bisher ſo auc<h weiter ke ine Holz- 

gerechtigkeit im gemeinen Wald derer von Ermatingen zuſtehen, 

weder zum brennen no<h zum bauen; weil aber der Junker des 

Lehenhofes Lanterſchweilen wegen in der Holzgerechtigkeit der 

Gemeinde ſtehe, jo ſoll ihm aus8 Gnaden und Freundſchaft und 

auf beſondere Bitte der Urtheilenden zugelaſſen ſein, jährlich, wenn 

die Gemeinde Holz ausgibt, von denen, welche ihre Häu ver- 
kaufen, zwölf gemeine Fuder und nicht weiter zu kaufen und 

„joll er die gebaute Ziegelhütte hinwegthun“, und, wenn noch 

mehr dahin Häuſer gebaut würden, ſo ſollen dieſelben alle, wie 

dieſes Haus, außerhalb dem bewilligten Holzkaufe gar keine 

Holzgerechtigkeit haben. 
Während dieſer Rechtöſtreit ſi<h vor den VIU Orten ab- 

jpielte, blieb man aber auch in der Heimat ſelbſt nicht unthätig. 

1592 lag Junker Wolf no< mit den Gemeinden Ermatingen, 

Triboltingen, Salenſtein und Fruthweilen in Prozeß, weil er 

die nächſt gelegenen Güter um Wolfsberg, Baumgarten, Reben 

und etlihe Juchart Feld einzäunte, „zu eingeſchlagenen Gütern 
macte", während die Gemeinden darauf laut habenden Urkunden 

von 1548 und 1555 Trieb-, Wunn- und Weiderecht anſprachen. 

Zu dieſem ſteten Hader mit ſeiner Umgebung ſtellte ſich 

mittlerweile auch ökonomiſche Bedrängniß ein. Als Junker Wolf 

den Hof Lanterſchweilen kaufte, hatte er no< 4900 Gulden auf 

Lommis ſtehen, aber ſeine Gutsankäufe und die Neubaute von 

Wolfsberg brachten es mit ſich, daß er nun ebenſo wenig da zu
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einem geſicherten Hausſtande kam, als früher in Frauenfeld, 

und fortwährende foſtſpielige Prozeſſe thaten dazu noch das Uebrige. 

So ſehr er daher an ſjich geneigt geweſen wäre, die ſich ihm 

darbietende Gelegenheit zum Rückauf der Herrſchaft Lommis 

unter vortheilhaften Bedingungen zu benußen, ſo wenig waren 
ſeine Verhältniſſe darnach angethan, auf ein ſolches Anerbieten 

eingehen zu können. Nicht nur findet ſich ſofort nac<ß dem Bau 

Wolfsberg ſowohl als Lanterſchweilen bereit8 an Rheinau ver- 

pfändet und das Gut ſelbſt ſo vernachläſſigt, daß er ſich vergeblich 

nach einem Käufer dafür umſah, ſondern auch bald darauf der 

Junker ſelbſt dur< einen Rathöbeſchluß von Frauenfeld damit 

bedroht, daß man ihm das Haus verfaufe, wenn er die aus= 

ſtehenden Burgergelder nicht bezahle, und endlich ſeit 1594 der= 

ſelbe in Prozeß mit dem Kloſter Feldbach, weil ihm dieſes das 

Lehengut Lanterſchweilen wegen ungenügender Bewirthſchaftung, 
daherigem Abgang und anderweitiger Nichterfüllung ſeiner Lehens8= 

pflichten entziehen wollte und die Lehen als heimgefallen erklärte. 

Der Prozeß wurde ſowohl von dem Landgerichte als dem 

Syndikate zu Frauenfeld zu Gunſten des Kloſters entſchieden. Aber 
Junker Wolf Walter, deſſen ganze weitere Exiſtenz jebt nur noch 

auf der Hoffnung der Möglichkeit eines günſtigen Verkaufs baſirte, 

wollte nicht abtreten, er ergriff ſofort den Rekurs durc< alle damals 

florirenden zahlreichen Rechtsinſtanzen und ritt ſelbſt in die Haupt- 

orte der im Thurgau regierenden eidgenöſſiſchen Stände, um 

entweder ſeine Verdrängung zu verhindern, oder es doch wenig= 

ſtens dahin zu bringen, daß, wenn er ſich etwa nicht im Beſite 

behaupten könnte, do<h der Hof nicht an das Kloſter zurücfalle. 

Das leßtere ſcheint dann endlich des langweiligen Prozeſſirens 

überdrüßig geworden zu ſein und ließ ſich zu einem Vergleiche 
herbei, welhen der Tochtermann des Junkers, Nikolaus Brentli, 

1596 zu Konſtanz bewerkſtelligte. Kraft dieſes Vergleichs ſollte 

weder Junker Wolf von Gryffenberg ſelbſt no<h das Kloſter Feld- 
bach den Hof Lanterſchweilen zu Handen nehmen, ſondern der=
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jelbe auf Verſteigerung gebracht, aus dem Erlö8 das Guthaben 

des Kloſters für Zinsreſtanzen getilgt und der Ueberſchuß den 

Kindern des Junkers behändigt werden. 
Der Hof Lanterſchweilen kam in Folge deſſen in Beſit 

eines Leonhart Gunterſchweiler, mit dem es auch nicht ohne 

etwas Prozeſſirens abgieng und fommt nie wieder in Verbindung 

mit Wolfsberg, während Höhnweilen auch in der Folge bei theil- 

weiſen Verkäufen immer wieder an Wolfsberg zurückerworben 

wurde. - 

Mittlerweile ſjah fich Junker Wolf gezwungen, auch ſein elter- 

liches Wohnhaus in Frauenfeld lo8zuſ<hlagen und den Scluß 

des Ganzen bildet der Verkauf des Wolfsberg an einen Junker 

Friedrich Gelderich von Siegmarshofen. Gänzlic<h abgewirthſchaftet 

verließ ex die Gegend ; die Erbauung des Hauſes Wolfsberg 

und jeine vielen Prozeſſe ſind das einzige, womit er darin ſeinen 
Namen auf die Nachwelt gebracht hat. Er zog ſich in das ver- 

laſſene Schweſterhaus am Nollenberg bei Schönholzersweilen zurück 

und endete daſelbſt im Dunkel der Vergangenheit. 

- Anſprechender als dieſes iſt, was wir von ſeinem Nachfolger 
wiſſen. Daß ex mehr als bloß wohlhabend und durc< Heirathen 

und andere Familienbeziehungen mit den in der Gegend angeſeſſe= 

nen Adelsfamilien befreundet war, gab ſeinem Auftreten in der 

Gemeinde Ermatingen von Anfang an feſten Halt, in ſeinen 

Verhältniſſen zu derſelben zeigt er ſtet3 den Edelmann und den 

edeln Mann in einer Perſon. 

Auc< ihm blieben Seitens der Gemeinde zwar Zänkereien 
Über Trieb=, Wunn- und Waiderecht ſo wenig erſpart als ſeinem 

Vorgänger, aber ſie entfremdeten ihn derſelben nicht. Dem Edel- 

mann an ihm verhalf er damit zur vollen Geltung, daß ihm 
1595 den 6. Juli auf ſein Anſuchen von den auf der Tag- 

ſaßzung zu Baden verſammelten Geſandten der regierenden Stände 

die niedere Gerichtsbarkeit im Umfange ſeines eigenen Schloß- 
gutes, ſoweit ſolc<es ſein freies Eigenthum war, überlaſſen wurde. 

> 
s
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Von nun an erſcheint der Wolfsberg in der Reihe der thur- 

gauiſchen Freiſize und deſſen jeweiliger Beſier in derjenigen der 

Gerichtöherren des Thurgau ; immerhin aber hatte derſelbe auf 

den Gerichtsherrentagen keine Stimme, weil zum Freiſiß keine 

Unterthanen gehörten. 

War nun auch der Wolfsberg damit auf gleiche Linie mit 

den uralten Herrſchaftöjizen Hard, Salenſtein und Hubberg ein- 
gerüdt, jo blieb do<h die Stellung des neuen Freiſißes gegenüber 

der Gemeinde ſo ziemlich die gleihe wie früher, und ſein Ein- 
fluß auf die Geſtaltung der Verhältniſſe in derſelben iſt auch in 

der Folge ein kaum nennens8werther. Dazu mochte allerdings 

der Umſtand weſentlic< beitragen, daß der Familienwechſel im 
Beſitz des Wolfsberg ein ungleich größerer iſt als bei den übrigen 

Freiſizen. 

Damit er nun aber auch nach ſeinem Abſterben der gleichen 

gerichtöherrlichen Ehren theilhaft ſei, wie ſeine Nachbarn auf Hard 

und Salenſtein, erfaufte der Junker von Siegmarshofen auf 

Wolfsberg 1614 von dem Gemeinderathe zu Ermatingen für ſich, 

ſeine „allernächſt künftige Ehefrau“ Margaretha, geborene Scult- 
heiß und für ſeinen Bruder Han3 Wilhelm das Begräbnißrecht in 

der Kirche daſelbſt. Für jede3 Begräbniß waren in den Kirchen- 

fond 100 Gulden zu bezahlen. Außer für die drei genannten 

Perſonen aber konnte das Recht nicht weiter beanſprucht werden. 

Seinen Grundbeſiß endlic<h ſuchte der Junker durc< neue 
Ankäufe zu erweitern. 1618--1619 erwarb er ſih durc<h Kauf 

von Verena Jih auch den reichenauiſchen Lehenhof Höhnweilen, 

den obern Hof, baute daſelbſt das Bauernhaus neu und geräumig 

auf und verglich ſih dabei mit der Gemeinde über das deim 

Hof in der Gemeinds5waldung zuſtehende Holzrecht. 
Den Edelmann und den edeln Mann zugleich zu bethätigen, 

boten ihm die Zeitverhältniſſe reichliche Gelegenheit. 

Die lezten Zuckungen der Reformation3periode fanden in 

den einfachſten Vorkommenheiten des Alltag3lebens Ausdru> und
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ſegten zur Zeit jede gedeihlihe Entwiklung des Gemeindeweſens 

matt. In ſolchen Tagesfragen nahm der Junker von Sieg- 

mars8hofen Stellung mit ſeinen Glaubensgenoſſen, den Herren 

von Landenberg zu Hard und Salenſtein. Die Erhaltung und 

Kräftigung der evangeliſchen Kir<he hielt zwar im Lande alle 

beſſern Kräfte in Anſpruch ; die Nothwendigkeit aber, daß die 

Angehörigen derſelben in den Stand geſeßt werden, das Evan- 
gelium ſelbſt leſen zu können und damit in nächſter Folge 
die Nothwendigkeit eines beſſern Shulunterrichts für die Jugend, 

trat wohl in wenig evangeliſchen Gemeindin damals mehr zu 

Tage, als in Ermatingen, wo Pfarrer Ho<h durc< Trunkſucht 

und ſittenloſen Lebenöswandel bei Jung und Alt ein Aergerniß 
geworden war. | 

Zwar waren bereit3 viel früher ſchon für die Hebung des 

Schulunterricht3 Schritte geſchehen ; der Kollator der Frühmeß- 
pfründe, Kaſpar von Hallwyl, hatte 1533 die Pfründe mit 

einem reformirt gewordenen katholiſchen Geiſtlichen, Anton Räber 

von Bremgarten, beſeßt, mit der Aufgabe, die Jugend wohl zu 

unterrichten. Der Fortbeſtand dieſer Schule ſcheiterte aber an 

der Ungunſt der Zeitverhältniſſe, denn Räber wurde ſchon 1536 

verdrängt und die Pfründe wieder ihrem urſprünglichen Zweke 

entſprechend beſet. Wohl ſcheint auch zu Anfang des 17. Jahr- 

hundert3, während in den meiſten andern Dörfern in Ermang- 

lung aller Sculanſtalten die Geiſtlichen ſelber Schule hielten, 
in Ermatingen ſchon ein Schulmeiſter geweſen ſein, mit der Exi- 

ſtenz desſelben muß es indeß kümmerlich genug ausgeſehen haben. 

Die Ehrenreihe derjenigen, welche in Ermatingen dem Schul- 

weſen bleibend zu beſſern Tagen verhalfen, eröffnet der Junker 

Johann Friedrich Gelderich von Siegmarshofen. 

Gewiß nicht ohne Beeinfluſſung ſeinerſeits hatte bereits ſchon 

1611 ſeine Schweſter, Wittwe Anna Eliſabeth von Breitenlanden- 

berg auf Salenſtein, der evangeliſchen Schule zu Ermatingen 
100 Gulden geſchenft, wovon der Zins mit 5 Gulden dem
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zwei arme Kinder, welche ihm der jeweilige Beſißer des Schloſſe3 

Salenſtein anwies, unentgeltlich zu lehren und alle Monate ein- 

mal in das Sc<loß zu berichten, ob dieſelben auc< die Scule 

fleißig beſuchen, damit ſie im Falle der Säumniß zu fleißigerem 

Sculbeſuche angehalten werden können. 1614 vergabte er jſo- 

dann ſelbſt nebſt ſeiner Gemahlin die für jene Zeit bedeutende 

Summe von 500 Gulden zur Erhaltung der evangeliſchen Schule 

und des Schulmeiſters. 

Die Gemeinde war damals durch übeln Haushalt in be= 

denklicher Weiſe verſchuldet ; um daher ſeine Vergabung zu ſichern, 

fand es der Schenker für nothwendig, im Stiftungsbriefe aus= 

drücklich die Bedingung zu ſtellen, daß das Kapital nicht im 
Kirc<ſpiel, ſondern außerhalb desfelben angelegt werden mülſſe. 

Dieſe 500 Gulden ſind der Anfang zum gegenwärtigen 

Schulfonde der Gemeinde Ermatingen; der Zins davon, ſowie 

von einer etwas ſpäter 1635 hinzugekommenen Vergabung des 

Bürger38 Hans Georg Läubli, Gabriels Sohn von Ermatingen, 

ſcheint lange die ganze fixe Beſoldung „Wartgeld“ des Sdul- 

meiſter3s an8gemacht zu haben. 

Wie aus dem einfachen Wohnhauſe des erſten Beſizers nach 

und nach ein ſtattlihes Schloßgebäude geworden, ſo iſt aus der 
Vergabung des zweiten Beſißers de3 Wolfsbergs ein ſtattlicher 

Bau in anderer Richtung erwachſen. Wie in jenem als Kurort 

ſo mancher vom Alltagsleben ermüdete ſich wieder neue Kräftigung 

holt, ſo finden auc< durc< dieſen diejenigen nun Mittel zur 

Kräftigung, welche ſich erſt no< für den Gang durc<hs Leben zu 

rüſten haben. 

Nach dem Tode Johann Friedrich Gelderichs 1648 gieng 

das Beſizthum auf ſeine Söhne über und es erſcheint zunächſt 

1648 Johann Wilhelm Gelderic< als Eigenthümer des Wolfs-= 

berg und ſodann 1658 Jörg Leopold Gelderich. An Verſuchen, 

die von ihrein Vater erworbene Gerichtöherrlichfeit zu erweitern,
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ſießen es beide bei feinem Anlaſſe fehlen und gar zu gerne hätten 
ſie namentlich dieſelbe auc< auf ihre Lehenbauern ausgedehnt. 

Als 1658 die Gemeinde Fruthweilen ſeine vier Lehenbauern 

auf Höhnweilen Hans Singer, Leonhart Hugelſhofer, Ulrich 

Zeller und Michael Weber mit der Quartierſteuer belegte, pro- 

teſtirte Junfer Jörg Leopold gegen ein ſol<hes Vorgehen, weil 

ſein Vater ſhon 1631 ausgewirkt habe, daß ſeine Lehenleute 

nicht mit den Quartieren, ſondern mit den Gerichtöherren zu 

ſteuern haben. Der Streit darüber wurde indeſſen zu Gunſten 

der Gemeinde Fruthweilen entſchieden und der Junker mit der 
Zuſicherung getröſtet, daß, wenn er etwa den einen oder andern 

Hof ſelbſt würde betreiben laſſen, alsdann die Gemeinde nichts 

an ihm zu fordern haben ſolle. 

1690 wird Hans Kajpar Ammann von Ermatingen als 

Lehensträger des Junkers Georg Ludwig Gelderich und ſeiner 

drei Schweſtern Sophia Margaretha, Henrika und Maximiliana 

für ihren Lehenshof Höhnweilen erwähnt. 1701 verkaufte Junker 

Georg Friedrich Gelderich dieſen Hof und 1702 auch Wolfsberg 

ſelbſt an die Gräfin Sabina von Spone>, für welche ihr Bruder 

Graf Georg Wilhelm von Spone>, fürſtlich Württembergiſch- 

Mümpelgart'ſcher Oberhofmeiſter den Kauf abſchloß. Der Gräfin 

wurde 1705 auf Verwendung Zürichs bewilligt, in der Kirc<e 

zu Ermatingen einen eigenen eingemachten Kir<enſtuhl für ſechs 

Perſonen zu erſtellen. Dieſe Berechtigung für Wolfsberg erhielt 

fich 1749 bei der Kirchenreparatur und neuen Vertheilung der 

Kirchenorte unbeanſtandet, dagegen mußte der damalige Beſiker 

des Wolfsberg, Junker Johannes Zollikofer auch das dreifache 
eines andern Kirchenbürgers, in Summa 35 Gulden, an den 

Baufoſten bezahlen. 

Nicht allzulange blieb aber Wolfsberg in den Händen derer von 

Spone>. Die Beſjizung gieng bald an einen Grafen von Coligny 

zu Mümpelgart über, welcher ſie ſeinerſeit3 hinwieder 1731 für 

den Preis von 8500 Gulden an den bereits genannten Junker
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Johannes Zollikofer von Altenklingen, zu St. Gallen verkaufte, 

der im nämlichen Jahre ſich auc< den Hof Höhnweilen ankaufte 

und hiefür die reichenauiſche Lehensbewilligung auswirkte. 
Als in Folge dieſes Kaufes der thurgauiſ<he Landvogt Hans 

Ludwig Eſcher von Zürich den Grafen Coligny um die Abzugs- 

gebühr belangte, appellirte derſelbe dagegen an die Tagſaßung, 

welche ihrerſeit8 den Beſcheid ertheilte, es ſei das Betreffniß der 

Abzugsgebühr von dem Käufer Zollikofer, abzüglich an der Kauf= 

ſumme, beim Landvogte zu hinterlegen, und wenn innert ſech3 

Wochen kein Gegenbefehl von den regierenden Orten einlange, 

dieſem der fragliche Betrag zu behändigen. 

Am 5. Dezember 1732 wurde dem Junker Johannes Zolli- 

fofer von den regierenden Orten neuerdings für den Wolfsberg die 

Rechtſame eines Freiſißzes und der Gericht3herrlichkeit, wie ſie 1595 

dem damaligen Beſißer verliehen worden, beſtätigt, zugleich eine 

neue Vermeſſung des Umfangs dieſes Freiſißzes und ſeines Gericht3- 

freiſes angeordnet und derſelbe dabei auf 26 Juchart ſtipulirt. 

Was das Haus Wolfsberg ſelbſt anbelangt, ſo mochte ſeit 

Wolf von Gryffenberg im Allgemeinen nicht ſehr daran verändert 

worden ſein. Es war dasſelbe ein Mittelding zwiſchen ſtädtiſcher 
und habli< bäuerlicher Bauart damaliger Zeit, mit roth an= 

gemaltem Riegelwerk und hohen ausgezakten- Giebelwänden, und 

bot, alten Abbildungen zufolge, ganz denſelben Anblik, wie wir 
ihn heut zu Tage noc<h an der Hub und dem Relling'ſchen Shlößhen 

in Ermatingen haben. 
Dem Junker Johannes Zollikofer wird der Umbau, reſp. 

die Umwandlung dieſes Herrenhauſes in ein modernes Sc<loß- 

gebäude zugeſchrieben und es iſt dieſelbe derart dur<geführt worden, 

daß von dem urſprünglichen Bau wenig mehr übrig geblieben 

iſt. Mochte immerhin der Junker ſich zu dieſem Neubau theil- 
weiſe ſhon darum entſchloſſen haben, weil gleichzeitig ſeine Vettern, 

die Zollikofer auf Hard und Kaſtell, ebenfalls ihre Schlöſſer durc<h 

Neubauten und Anlagen verſchönerten, ſo entſprac< auch hinwieder
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ſc<on im Allgemeinen das Beſtehende den Bedürfniſſen nicht mehr, 
welche der im Lande in hohen Ehren ſtehende Junker bei ſeinem 

Reichthume für. ſeinen Wohnſiz hatte. 1742 war er Lands- 

lieutenant des Thurgau und iſt der Tradition zufolge der erſte, 

welcher in Ermatingen eine Katſche beſeſſen hat. 

Dem Gebrauche ſeiner Kutſche ſtellte nun aber der ſchlechte 

Zuſtand der Straßen in der Gemeinde Ermatingen ein gewal= 

tiges Hinderniß entgegen. Schon 1729 hatten Ammann und 

Vorgeſetzte dem Biſchof von Konſtanz klagend einberichtet, daß 

die Straßen in der Gemeinde „ſowohl zu Fuß als zu Pferd“ 

ſo ſchlecht beſtellt jeien, daß eine Reparirung höchſt nothwendig 
wäre, ſie werden aber daran durch die Widerſeßzlichkeit des einen 

und andern Partikularen verhindert und müſſen um Schuß bitten. 
Darauf ließ der Fürſtbiſchof eine ſ<harfe Mahnung von der Kanzel 
verleſen, daß fortan bei 10 Pfund Pfenning ſich Niemand mehr 

unterfange weiter zu hindern und gegentheils Jedermann ſich's 

angelegen ſein laſſe dazu beizutragen, daß das gemeinnüßige Werk 
gefördert werde. 

Der Erfolg davon war nicht erheblich, noh 1744 war es 

dem Junkfer faſt eine Unmöglichkeit, mit ſeiner Kutſche nach Er- 
matingen gelangen zu können. Auf ſein Anſuchen überließ ihm 

deßhalb die Gemeinde „aus guter Nachbarſchaft“ das ſogenannte 

Lebern-Gäßlein, die alte Landſtraße „zum Gebrauche mit ſeiner 

Chaiſe, und da man nicht hätte durc<paſſiren können, namentlich 

wenn der Boden nicht gefroren war“, ſo ließ der Junker auf 

ſeine Koſten nunmehr dasſelbe mit Holzwerk neu bruggen, mit 

Steinen ausfüllen und mit Seitengraben verſehen und ſtellte 

der Gemeinde auf ihr Verlangen einen ſchriftlihen Revers aus, 
dasſelbe, ſo lange er es für ſeine Chaiſe brauche, gehörig zu unter= 

halten, damit auch ſie ſich deſſen bei Feuersbrünſten und andern 

Nothfällen und in der Winter3zeit zum Schlitten bedienen können, 

jedo< mit dem Vorbehalte, daß man weder mit „Bau=“, Heu=- 

wagen oder Holzfuhren durc<hfahre, damit ihm dieſer Weg nicht
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wieder ruinirt werde. Die Gemeinde ihrerſeit3 wahrt fich das 

Recht, das Gäßlein nach Belieben wieder als ihr Eigenthum an 

ſih ziehen zu können ; geſchehe dieſes, ſo ſoll der Junker in 

Anſehung ſeiner vielen gehabten Koſien für die Inſtandſtellung 

befugt ſein, das Holzwerk aus dem Gäßlein wieder zu ſeinen 

Handen zu nehmen, wenn aber etwa die Gemeinde ſelbſt jemals 

das Gäßlein in brauchbaren Stand ſtellen würde, ſo daß andere 

Fuhren und Sclitten ſich deſſen auch bedienen, ſo ſoll dasſelbe 

dem Junker und deſſen Fuhren ebenfalls nicht verſperrt ſein. 

Fehlt an ſich ſchon der jezigen Generation ein richtiges Ver- 

ftändniß für*“folche Zuſtände, ſo muß es ihr faſt wie ein heiteres 

Märchen klingen, wenn von ganz glaubwürdiger Seite verſichert 

wird, daß troßdem der Junker auf ſeinen Spazierfahrten nach 

Ermatingen öfters genöthigt war, bei ſeinem Vetter im Hard 

vorzuſprechen und ſic<h von ihm einen Ochſen zu Vorſpann zu 

erbitten, weil ſeine zwei Pferde die Chaiſe nicht allein den Berg 

hinauf bringen. Der geplagte Kutſchenbeſizer fand daher zum 

gewöhnlichen Verkehr mit ſeinen Verwandten auf Kaſtell das zur 

Zeit mehr übliche Reiten noc<h immer zuträglicher und ließ hiefür 

behufs mehrerer Bequemlichkeit und Kürze einen Weg durch den 

Wald verbeſſern. 

Nachdem am 2. April 1755 die Gattin des Junkers, Eliſa- 

betha Lallemand, geſtorben (ſie wurde zu Ermatingen begraben), 

verkaufte er ſein Beſihthum Wolfsberg und Höhnweilen und ver= 

legte ſeinen Wohnſiß bleibend nac<h St. Gallen, wo er am 22. 
Februar 1776 geſtorben iſt. 

Ein vorübergehender Bewohner des Wolfsberg, Lorenz 

Kunfler, Syndikus von St. Gallen, Verwandter der Zollikofer, 

vergabte 1656 dem Armenfond der Gemeinde Ermatingen 100 

Gulden. 
1758 findet ſic<h als Beſißer des Wolfsberg der thurgauiſche 

Landeslieutenant Hartmann von Breitenlandenberg, Seine Ehe- 
gattin, Dorothea Zollikofer, eine Tochter des Gerichtöherrn Daniel
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Hermann Zollikofer auf Oberkaſtell und Hard, ſtarb 1772 im 

Schloſſe Wolfsberg und iſt in Ermatingen begraben. Jhr 

Wohlthätigkeitsſinn ſicherte ihr lange bei den Armen der Gegend 
ein dankbares Andenken. Bezüglich der Hinterlaſſenſchaft der 

Verſtorbenen wurde das Reziprozitätsverhältniß zwiſchen Thurgau 

und der Stadt St. Gallen zu Gunſten der Erben angerufen und 

es verzihteten 1773 die regierenden Stände auf den Abzug. 

Was den Junker ſelbſt anbelangt, ſo hielt er in ſeinem Verkehr 

mit der Gemeinde die Mitte zwiſchen Edelmann und genauem 

Geſchäftzmann, ob ſtet3 die richtige, bleibt dahingeſtellt ; wenigſtens 

ſcheinen die Ermatinger nicht dieſer Meinung geweſen zu ſein, 

al3 er 1760 mit der Zwinggenoſſenſchaft Ermatingen-Triboltingen, 

wie übrigen3 alle feine Vorgänger, in Prozeß kam. 
1788 vergabte er dem Armenfond zu Ermatingen zum 

Ankauf von Brot und Tuch für die Armen den Betrag von 

300 Gulden. Seine zweite Frau, Magdalena, geborne Ziegler 

von Winterthur, verkfaufte nach ſeinem Tode 1795 den 5. Auguſt 

das Schloß ſammt allen zugehörigen Gütern an den Baron Fean 

Jacques de Hoggner (Högger von Höggeröberg) von St. Gallen, 

zur Zeit Banquier in Amſterdam, Präſident der holländiſchen 

Bank und kaiſerlich ruſſiſcher Staatsrath. Dieſer ließ auf Wolfs- 

berg neben dem Scloſſe die Neubauten erſtellen, welche, von 

ſeinen Nachfolgern ſpäter bedeutend vergrößert, nun das neue 

Schloß bilden und hauptſächlich zur Ergänzung der im Scloſſe 

mangelnden Räumlichkeiten und zur Beherbergung von Gäſten 

und größern Geſellſchaften beſtimmt waren. Der Mittelbau dieſe3 

neuen Schloſſes war eine Reitbahn, welche erſt der ſpätere Be- 
fißer, Parry, in Sääle umwandeln ließ und das Gebäude da= 

mals aus Holz aufgeführt. Mit Hogguer beginnt für den Wolfs- 

berg eine neue, ſeine Glanzperiode, freilich nicht als Freiſiß, denn 

bereits ſeit mehr als einem Jahrzehent war überhaupt dieſer Titel 

wenig mehr als ein herkömmlicher geworden. Nicht nur in den 

Kreiſen der Handel3welt war der kühne und glückliche Spekulant
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ein hochangeſehener Mann, Hogguers Reichthum und ſeine hervor= 

ragende Lebenöſtellung machten ihn auch an verſchiedenen fürſt- 

lichen Höfen wohl bekannt und wohl gelitten. Seine Erhebung in 

den Adelöſtand verdankt er dem Könige von Schweden. König 

Maximilian von Bayern beehrte ihn Ende Juli 1811 mit Gemahlin 

und zahlreichem Gefolge auf der Rüreiſe von Baden-Baden mit 

ſeinem Beſuche auf Wolfsberg und ſpeiſte daſelbſt zu Mittag. Die 

thurgauiſche Regierung hatte zu ſeiner Bewillkommnung eine beſon= 

dere Deputation hergeſchi>t ; der König ließ derſelben dieſe Auf= 

merkſamkeit beſonders verdanken und ſprach in der leutſeligſten 

Weiſe wiederholt ſeine Bewunderung der Schönheit der Gegend aus. 
Der Gemeinde Ermatingen gegenüber blieb Baron Hogguer 

faſt wie fremd; er ritt fleißig zu Beſuch zu ſeinen vielen Be= 

kannten in der Umgegend und hielt ſich zeitweiſe in München 

auf, wo er den 14. November 1812 mit Hinterlaſſung eines 
großen Vermögen3 ſtarb, das drei Töchtern zufiel. Die Beſizung 

Wolf5berg mit Höhnweilen erbte die Tochter Juliane Wilhelmine, 

verehelicht mit einem Junfer von Gonzenba< von Hauptweil. 

Schon nach kaum drei Jahren eines behäbigen Stilllebens daſelbſt 

ſtarb indeß der Letztere und die Wittwe verkaufte im Januar 

1815 für 38000 Gulden an den Baron Jgnaz von Wechingen 

aus Feldkirch, der ſic< als Intendant in der großbritanniſchen 

Armee in den Feldzügen in Indien und bei der Eroberung von 

Seringapatnam großen Reichthum erworben hatte. Obwohl in 

finderloſer Ehe lebend, erkaufte dieſer ſich 1816 das Gemeinde- 

bürgerre<ht in Ermatingen, that manches zur Verbeſſerung des 

Gutes und reſidirte auf ſeinem Wolfsberg nac< Art der öſter= 
reichiſ<en Gutöherren, weder bei der Gemeinde noch bei ſeinen 

Hofpächtern beſonders populär, Nach ſeinem Tode verkaufte 

1824 die Wittwe das Gut für 48000 Gulden an den franzö= 

ſiſhen Oberſtlieutenant Charles Parquin, der mit ſeiner Ge- 

mahlin, einer geweſenen Hofdame und Vertrauten der Königin 

Hortenſe, nun wie dieſe und ihr Sohn, der nachmalige Kaiſer
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Napoleon U., bereit8 durch den Ankauf von Arenenberg gethan, 

ſich damit eine Zufluchtsſtätte ſuchte. Parquin, der eilf Wunden, 

darunter nur drei von Feuergewehren, die eigenhändige Weg- 

nahme einer feindlichen Standarte und die Lebensrettung des- 
Marſ<alls Oudinot aufzuweiſen hatte, war bei Napoleon3 alter 

Garde Hauptmann geweſen und hatte das Kreuz der Ehrenlegion 
aus der Hand des Kaiſers ſelbſt empfangen. Der brillante Soldat 

hatte es aber mit ſeiner Bravour im Felde nicht wie ſein Vor- 

gänger, der JIntend ant Wehinger, zu glänzenden Vermögen3- 

verhältniſſen gebracht. Wie dieſer überließ er den Betrieb der 

Höfe zu Höhnweilen Pächtern und errichtete dagegen auf 

Wolfsberg eine Penſion im höhern Style und mit möglichſtem 

Comfort. Die Gebäulichkeiten de3 neuen Scloſſes wurden weſent= 
lich vergrößert, die unter Johanne3 von Zollikofer erbaute Kapelle 

zum katholiſchen Gottesdienſt eingerichtet und mit biſchöflichem 

Erlaß vom 3. Auguſt 1832 die Bewilligung zum Meſſeleſen da- 

jelbſt erhalten (der Altar ſoll von Sandegg hergenommen worden 
ſein). Ein Theil de8 Gutes wurde in Park und Gartenanlagen 

umgewandelt, Promenaden im Walde theils neu angelegt, theil5 

wo ſchon vorhanden, verbeſſert, kurz, hatte bisher unter den Vor- 

beſißern noch immer die Nüßlichkeit den erſten und die Annehm=- 

licßfeit den zweiten Rang auf Wolfsberg inne gehabt, ſo kehrte 

ſich fortan das Verhältniß, der gewöhnliche Penſion3preis war 

monatlich 140 Gulden. 

Die Nähe von Arenenberg, die Gunſt, in welcher ſeine 
Gemahlin dort ſtand und Parquin3 Bekanntſchaft in den höhern 

Kreijen der Napoleoniden brachten es mit ſich, daß der Wolfs- 
berg bald Sammelplat einer großen Zahl von Anhängern des 

geſtürzten Kaiſerhauſes wurde, deren Leben und Treiben der 

Umgegend zwar viel Geld einbrachte, aber nicht fo ganz dur<- 

wegs einen günſtigen Eindru>, namentlich nicht auf die noc<h 

an die patriarc<haliſchen Sitten der ehemaligen Gerichtöherrn ge= 

wohnten ältern Leute machten, welche vielfach geſehen, wie
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Jelbſt die Töchter uralter Adelsfamilien z. B, der Landenberge, 
beim Heuen, Dreſchen und andern Landarbeiten mitmachten wie 

die lezten Dienſtboten ihrer Eltern, 

Daß die Königin Hortenſe und ihr damals noch ſehr lebens- 
luſtiger Sohn faſt tägliche Gäſte auf Wolfsberg waren, bedarf 

wohl faum der Erwähnung. Napoleon hat den Wolfsberg nie 

vergeſſen. Auch als er auf der höchſten Stufe ſeiner Macht 

ſtund, als Glanz und Ehre dauernd an ſeine Perſon gefeſſelt 

ſchienen, und als er nach faſt 27 jähriger Abweſenheit 1865 

zum erſten Male wieder ſein Arenenberg beſuchte, war einer 

ſeiner erſten Gänge der auf Wolfsberg. Schloß und Umgebung 

tfrugen damals nur allzuſehr das Gepräge, daß ſie ſi< zur Zeit 

in bäuerlicher Hand befinden. Tempora mutantur ſagte dem 

RKaiſer ebenſo ſehr ein Rübli> auf ſeine eigene Jugendzeit, als 

die Rundſchau auf die Stätte, an der ſo viele ſeiner Jugend= 

erinnerungen hafteten. 

Das bewegte Leben, welches Parquin mit ſeiner Penſion 

auf Wolfsberg brachte, war von keiner langen Dauer. Viel zu 
früh hielt man dort und auf Arenenberg die Zeit für gekommen, 

wo man aus der Unthätigkeit heraustreten und die Frucht jener 

Begeiſterung einheimſen könne, welche Künſtler und Schriftſteller 

abſichtli< und unabſichtlic< für die ruhmreichen Zeiten Napoleons 1. 

in der franzöſiſchen Armee und dem Volke geweckt und groß ge- 
zogen hatten. Ob dieſes, oder aber ſeine ökonomiſchen Verhält- 

niſſe 1835 Parquin veranlaßten wieder Dienſte zu nehmen und 
fich zum G3kadronö<hef der Munizipalgarde von Paris ernennen 

zu laſſen ? Beides verfehlte das Ziel. Das Attentat in Straß- 

burg 1836, an welchem natürlich Parquin einen hervorragenden 
Antheil nahm, brachte ihm ſtatt der Rüdkehr zu ſeinen alten 

Würden Kerkerhaft und über Wolfsberg den Konkurs. 
Zm Verlaufe desſelben kaufte Joſeph Martin Parry von 

Waltam-Hall, Provinz Norfolk, das Schloß Wolfsberg und ſämmt- 

liche dazu gehörigen Ländereien für den Preis von 68000 Gulden.
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Parry, dem niedern engliſchen Landadel angehörend, hatte zu 
Dresden deutſche Erziehung erhalten und beſaß bedeutende land= 

wirthſchaftliche Kenntniſſe. Er lenkte bald durc< ſeine Verbeſſe= 

rungen des unter ſeinem Vorgänger ſehr herab gekommenen 

Gute3 die Aufmerkſamkeit der Landwirthe auch in weitern Kreiſen 

auf ſic<h. Die Pachtgüter auf Höhnweilen zog er nach und nach 

zu eigener Bewirthſchaftung an ſich und es wurde das Schloß- 

gut Wolfsberg unter ſeiner raſtloſen Thätigkeit in wenigen Jahren 

zu einer eigentlichen Muſterwirthſchaft. Er war der erſte Guts- 

beſiger im Thurgau, welcher die Drainage auf ſeinen Gütern in 

größerm Maßſtabe nac<h neuern Syſtemen durchführte. In die 

Landeöſitten und Gebräuche wußte er ſic<h ſchnell zu finden und 

wenige Fremde ſind wie er nach ſo wenigen Jahren Aufenthalts 

faſt als Einheimiſche betrachtet worden. Parry ſtarb den 20. 
November 1846 in einem Alter von 45 Jahren und die Wittwe, 

Julie, geborne Gräfin Szechenyi, eine Tochter des wirklichen ge= 

heimen Rathes und Oberforſtmeiſters Grafen Szechenyi in Wien, 

welche ſich beſſer mit dem Leben an fürſtlichen Höfen zurecht fand 
al3 mit demjenigen auf Bauernhöfen =- und das war denn 

eigentlich Sc<hloß Wolfsberg in gewiſſem Sinne troß aller ſeiner 

herrſhaftlihen Einrihtungen im Hausweſen unter Parry ge- 
worden -- verkaufte ſofort die ſämmtlichen Beſigungen an Rudolf 

Kieſer von Lenzburg für 73000 Gulden. 
Wa im Laufe von mehr als dritthalb Jahrhunderten gebaut, 

zuſammengekauft, verbeſſert und zuſammengehalten worden war, 

wurde nun ein ergiebiges Feld der Güterhändlerſpekulation. Höhn- 

weilen, als beſonderer Komplex, 1857, und von den übrigen 

Gütern weg im gleichen und den folgenden Jahren, je nach Vortheil 

in größern oder geringern Parzellen veräußert, das neue Schloß, 

jebt Kuranſtalt, 1851, und das alte Schloß 1863, jedes für 
jſic verkauft, wechſelten in wenigen Jahren mehrfach ihre Herren 

und ihre Zwedbeſtimmung ; die Geſchichte des Wolfsberg als 

eines Herrſchaftöſißes iſt zu Ende,
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Ewig ſchade, ſagten die Landwirthe beim Tode Parry's, 
in Vorausſicht deſſen, was nun kommen werde! Ob wir mit 

' dem gleihen Schlußworte nach der Zerſtücelung des Wolfsberg 
jeine Geſchichte ſchließen müſſen, wird die Zeit lehren. Thun 
'wir es inzwiſchen lieber mit der Hoffnung, daß das D[ck)ter- 
wort auc<h hier zur Wahrheit werde : 

„Da3 Alte ſtürzt, es ändert ſich die Zeit, 
„Und neues Leben blüht aus den Ruinen." 

==-=2v&uFQLDu T< 2 ---



Freiherr Ulrih von Sax zu Hohen-Sax, 
Herr zu BVürgſen. 

Von Dr. J. A. Pupikofer. 

Der Freiherr Ulrich von Sax zu Hohenſar, Herr zu Bürglen, 

iſt als Führer der Zuzüger aus den zugewandten Orten und den 

Vogteien in der Shla<ht von Murten und als Befehl3haber in 
den mailändiſchen Feldzügen in die Reihe jener vaterländiſchen 

Helden getreten, deren Erinnerung in der eidgenöſſiſchen Geſchichte 

mit unvergänglihen Lorbeeren geſhmüdt iſt. Die Nachrichten 
Üüber ſein Leben und ſeine Thaten find aber ſo zerſtreut, daß die 

Kenntniß davon bis dahin Bruchſtü> geblieben iſt. Während 
jeder ſ<weizeriſ<e Kanton ſeinen in dieſen Kämpfen bethätigten 

Männern eine Aufmerkſamkeit zuwandte, die auc<ß die unbedeu- 

tenſten Notizen zuſammentrug und in die Lebensbilder derſelben 

verarbeitete, iſt Ulrich von Sar als ein Landſaße des Thurgaus 

und des Rheinthals in der Geſchichte nur beiläufig erwähnt worden. 

E5 iſt daher für die öſtliche Shweiz eine moraliſche Pflicht, die 

von jenem ausgezeichneten, vielfac< verdienten Manne übrig ge- 

bliebenen Nachrichten zu ſammeln und in den Rahmen eines 

wenn auc< nur ſfizzenhaften Bildes zuſammen zu faſſen. 

Die Freiherren von Sax hatten ihren Stammſiß auf der 
Burg Sax im Rheinthale und beſaßen nebſt derſelben auch noc<h 

die Burgen Forſtegg und Friſchenberg. JIhre frühere Geſchichte 

iſt hiemit ein Stüc der Geſchichte des Kantons St. Gallen. Erſt
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zur Zeit der appenzelliſchen Freiheitskriege wurde Eberhard von 
Sax thurgauiſcher Landſaße. 

Wie nämlich 1408 Albrecht von Bürglen als lehter Spröß- . 

ling der reich begüterten Freiherren von Bürglen mit Schild und 

Helm begraben wurde, gieng Burg und Stadt Bürglen mit den 

dazu gehörigen Herrſchaften und Lehen durch Erbrecht an die 

Herren von Sax und an die Herren von Klingenberg über. Eber- 

hard von Sax vererbte jeinen Antheil 1421 auf ſeine Söhne 

Hans, Ulrich und Dietbold. Während ſodann Han3s und Ulrich 

für ihr Anrecht mit andern Gütern ſich abſfinden ließen, wurde 

bei der Theilung des väterlihen Erbes Dietbold Beſißer von 

Bürglen. Als Vorſiker des thurgauiſchen Landgerichts hatte er 

unter den thurgauiſchen Adelichen den Vorrang. Von den zwei 

Söhnen Dietbold5 wurde Gerold, der jüngere, Abt in Einſiedeln, 
wo er 1453---1481 das Stift regierte ; der ältere, Namens Al= 

brecht, folgte feinem Vater als Landrichter. Als Jnhaver der 

Bürglen'ſchen Güter, erweiterte er ſeinen Beſit noc<h durch Er- 

werbung des Klingenbergiſchen Antheil5. Seine Gattin wurde 

Urſula von Nappenſtein, die Tochter Rudolfs von Rappenſtein.. 

genannt Mötteli, Herr zu Alt-Regensberg, Bruder Jakobs Mötteli, 

Herrn zu Pfin und Lautfrieds Mötteli, Bürger5 und Rathsherrn 

von St. Gallen, alle drei durch ererbten und erworbenen kauf= 

männiſchen Reichthum und adelichen Beſitß ſo bekannt und geehrt, 
daß Mötteli's Gut Jahrhunderte lang ſprichwörtlich geblieben iſt. 

Durch ſolche Verwandtſchaft und durch die von Urſula von Rappen- 
ſtein mitgebrachte Ausſteuer und Erbeshoffnung wurde Albrecht 

von Sax ſo gehoben, daß er als Herr von Bürglen und als 

einer der einflußreichſten Edelleute des Thurgaus Größeres an= 
ſtreben und wagen durfte als kein anderer jeiner durc<h die Eid- 

genoſſen eingeſhüchterten Standesgenoſſen. 
Charakter und Geiſt, wie Stand, Vermögen und Beiſpiel 

der Bäter pflegen beſtimmend auf die Söhne überzugehen. Dieſe 

Regel findet ſich auch bei Albrecht von Sax und jeinem Sohne
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Ulrich beſtätigt. Um alſo die geſellſchaftliche Stellung und die 
Beſtrebung des Helden unſerer Erzählung beſſer zu würdigen, 

dürfen wir nicht unterlaſſen, noc< einige Züge aus dem Leben 

des Vaters8 vorausgehen zu laſſen. 
Obwohl Shwiegerſohn und Neffe der reichen Mötteli, welche 

als Bantiers den kaufmänniſchen Geldverkehr in einem großen 

Theile Süddeutſchlands und der Shweiz vermittelten, ließ ſich 

Albrecht von Sax nicht zu dem bürgerlichen Gewerbe herab, um 
auf ähnlichem Wege ſein Gut zu vermehren. Ritterliche Eigen- 

macht war mehr ſeine Sache als kaufmänniſche Fügſamkeit und 

Schlauheit. Aber gerade ein jolcher Genoſſe war den Mötteli 
jelbſt erwünſcht; denn auch ſie ſcheuten die Gewalt nicht, wenn 

der ordentliche Recht3gang ihren Forderungen nicht Genüge ver= 

ſchaffte. Ohne Zweifel durc< ſie und durch ihre vor dem kaiſer- 

lichen Hofgerichte zu Rotweil ſchwebenden Prozeſſe veranlaßt, ſ<lug 
jſi< Freiherr Albrecht 1459 zu der ſogenannten Türkenpartei 

in Rapperswyl, bedrohte er von Rappers8wyl aus die öſterreichiſchen 

Städte Winterthur, Dießenhofen und Frauenfeld, machte er einen 

Anſjc<lag, Frauenfeld zu überrumpeln. Der Beſiß Frauenfelds 

ſollte ihm als Haftpfand dienen, um dem Kaiſer Friedrich und 
dem Herzog Sigmund gewiſſe Zugeſtändniſſe abzunöthigen. Die 

Wacſamkeit der Bürger von Frauenfeld vereitelte zwar die auf 

ihre Stadt abgeſehene Unternehmung ; allein der Freiherr von 

Sax ließ fich dadurc< nicht irve machen. Bei der Stromſchnelle 

zu Dießenhofen fahndete er auf Graf Alwig von Sulz und die 
kaiſerlihen Räthe, welche dieſes Weges vorbeiziehen follten, um 

fie als Geiſeln feſt zu nehmen, JIndeſſen auch da begünſtigte ihn 

das Glü> nicht, vielmehr;wandte ſich Herzog Sigmund mit einer 

Klage über Friedensbruch an die Eidgenoſſen. Dieſe Klage über 

Friedenöbruch gehörte zu den zahlreichen andern Klagen, die nach 
der Eroberung des Thurgau dur< die Cidgenoſſen bei den Friedens= 

verhandlungen zu Konſtanz 1461 von den Anwälten des Her- 

3098 Sigmund aufgezählt und erörtert wurden ; zu rechtlicher 
4
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Austragung gelangten ſie aber nichl. Albrecht wurde nicht weiter 
angefochten und die Landgrafſhaft Thurgau blieb im Beſitz der 

Eidgenoſſen. 
Al3 1463 der Freiherr Albrecht von Sax im fkräftigſten 

ManneZzalter aus dem Leben ſchied, fand ſi< in ſeinem Nach= 

laſſe eine ſfo große Zerrüttung, daß Abt Gerold von Einſiedeln 

in der Sorge für ſeine unmündigen Bruderskinder Ulrich und 

Veronika ſich gedrungen fühlte, Bürgermeiſter und Rath von 

St. Gallen vermöge des mit dem hingeſchiedenen Freiherrn Al- 

brecht geſ<hloſſenen Burgrechts, zur Uebernahme der Vormund- 

ſ<haft über desſelben Kinder zu erſuchen. Die Stadt entſprach 
dieſem Anſinnen bereitwillig, hatte dann aber große Mühe, alle 

unbilligen Anſprüche an das Erbe auf ihr gerechtes Maß zurü> 

zu weiſen und ſäumige Schuldner zur Leiſtung ihrer Verpflihtungen 

anzuhalten. Die Wittwe forderte ihre Morgengabe, die Wieder- 

lage für ihren eingebrachten Brautſchaß, das Eherecht oder zu= 

geficherte Leibding. Abt Gerold ſelbſt verlangte den halben Theil 

der Verlaſſenſchaft ſeines verſtorbenen Bruders und die Heraus= 
gabe jeine3 Leibdings und ſtüßte ſich dabei auf die Freiheit ſeines 

Stiftes, in die Erbſchaftsrechte ſeiner Mitglieder einzutreten. Ueber- 

dies brachte Abt Gerold für das ſeinem Bruder geliehene Silber- 

geſchirr 100 Gulden in Re<hnung, Ferner drängte Frau Agnes von 

Sax, geborene von Windegg, auf Bezahlung eines in ihrem Beſite 

befindlichen, von dem Verſtorbenen ihr übergebenen Schuldbriefs. 

Offenbar ſtellten ſich auf ſolche Weiſe die nächſten Verwandten 

in die erſte Reihe der Gläubiger, um die gewaältſamen Zugriffe 

der fremden Gläubiger vorerſt fern zu halten. Mittlerweile ließ 

1464 die Stadt St. Gallen die läſſigen Schuldner des Erblaſſers, 
die beiden Kaſpar von Klingenberg zu Twiel und Meringen, 

Burkhard von Homburg, Hans Wilhelm von Fridingen auf 

Hohen-Krähen, Albrecht von Landenberg und Pilgrin von Riſchach 

dur< das Hofgericht zu Rotweil zu Einlöſung ihrer dem Herrn 

von Bürglen ausgeſtellten Schuldverſchreibungen anhalten. Vermöge
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eines mit Rudolf Mötteli von Rappenſtein, Herrn zu Regen3- 

berg durch den Rath von Luzern 1466 abgeſchloſſenen Ueberein- 

kommens erhielt dann die Stadt St. Gallen von Rudolf Mötteli 
no< 4000 Gulden, die zur Liquidation verwendet wurden, ſo 

daß neben andern 1467 Agnes von Sax ſich für ihre Forderung 

befriedigt erklärte und Abt Gerold, ſtatt weitere Anſprüche zu 

erheben, ſih nachdrülich verwendete, den Biſchof Heinric< von 

Konſtanz dur< das Pfalzgericht zur Bezahlung von Dienſtleiſtungen 

zu nöthigen (200 Gulden und 1 Fuder Wein), die er an Al- 

brecht ſhuldete. Dagegen aber wurde 1469 geſtattet, daß Rudolf 

Mötteli bei ſeiner Tochter Urſula in Bürglen ſeine Wohnung auf-= 

ſc<hlage und Frau Urſula die Verwaltung der Herrſchaft Bürglen 

für ſich und im Namen ihrer Kinder verwalte. Ueberdies blieben 

dem Lütfried Mötteli, einem natürlihen Bruder der Frau von 

Sax und Rathsmitgliede von St. Gallen, für ein Anleihen von 
2000 Gulden die Herrſchaften Forſtegg und Friſchenberg ver- 

pfändet und zu einſtweiliger Nußnießung überlaſſen, bis der Neffe 

Ulrich von Sax das Erbe wieder an ſich löſe. 
So wohlthuend und verdienſtlich aber dieſe Bemühungen 

der Stadt St. Gallen um die Herrſ<haft Bürglen und ihre recht- 
mäßigen Erben ſein modten, fanden fie do<H die erwartete An- 

erkennung nicht ; denn im Jahre 1470 kündeten Frau Urſula 

und ihre Kinder das Bürgerre<ht St. Gallens auf und traten 

dafür in das Bürgerrecht der Stadt Wyl, ſo daß 1474 Rudolf 

Giel von Glattburg, Schultheiß von Wyl, als Vogt der Herr- 
ſchaft Bürglen erſheint. Auch dieſes Verhältniß wurde jedoch 

bald wieder gelöſt ; denn in demſelben Jahre trifft Andreas Stoll 

von Bonſtetten zu Uſter als Vogt Ulrichs und Veronikas von 
Sax mit dem Domkuſtos Werner von Flachsland zu Konſtanz 

und Frau Urſula von Sax eine Uebereinkunft über den Hof zu 
Leimbach ; und bei der Jahrzahl 1475 meldet das Lehenbuch 

der Landvogtei Thurgau: Vogt Waldmann von Zürich hat 
im namen vnd anſtatt vnd jn trager3weiſe der kinder von Sax zu
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Bürglen zu lehen empfangen die vogty vff den dörffern zu Mittlen, 
Ober-Bußnang vnd Wertbüchel mit lüten, gerichten, zwingen 

und bennen. 

Wer unter dieſen Umſtänden, als die nächſten Verwandten 
des Vaters fich um die Verwaltung des Erbes ſtritten, die Er= 

ziehung der verwaiſten Kinder leitete, bleibt die Familiengeſchichte 

des Hauſes Sax zu berichten ſchuldig. Leicht konnte einer der 
bei der Sc<loßkapelle zu Bürglen angeſtellten drei Kapellane dem 

jungen Herrn Ulrich den nothdürftigſten Shulunterricht ertheilen ; 

auc<h der Abt Gerold von Einſiedeln und der Rathsherr Jakob 

Mötteli von St. Gallen, ſeine Oheime, werden über dem Erb- 

ſtreite ihre Verwandtenpflicht gegen den Neffen nicht ganz aus 

den Augen geſeßt haben. Von entſcheidendem Gewichte muß aber 

der Einfluß geweſen ſein, welchen der Vogt Waldmann, der kaum 

ein anderer war als der berühmte zürheriſche Bürgermeiſter ſelbſt, 

auf den Jüngling ausübte. Dem Führer der zürcheriſchen Reis- 

läufer mußte ein junger Cdelmann, der Sohn eines tapfern, kriegs= 

muthigen Vaters, willkommener Begleiter und Kriegsſchüler ſein. 

In demſelben Jahre, in welchem Ulrich von Sax von Biſchof 

Otto von Konſtanz mit den zur Herrſchaft Bürglen gehörigen 

Stiftsgütern belehnt wurde, hiemit in das Alter der Mündigkeit 
eingetreten war, brach der Krieg aus zwiſchen den Eidgenoſſen 

und Herzog Karl dem Kühnen von Burgund. Damals hatte 
Ulric< ſchon ſo bedeutende Kriegserfahrung gewonnen, daß ihm 

in der Schlacht vor Murten die Führung der Kontingente aus 

den Vogteien und zugewandten Orte, deren Mannſc<haft auf 2000 

angegeben wird, anvertraut wurde. 

Ueber die nächſtfolgenden Jahre, namentlich über die weitere 
Bethätigung Ulrichs in den Burgunderkriegen fehlt es wieder an 

Nachrichten. Man wird ſich aber kaum irren, wenn man an- 

nimmt, daß er dem eidgenöſſiſchen Heere auch in den folgenden 

Kämpfen gegen Burgund ſich angeſchloſſen und denſelben eine 

Anzahl Mannſchaft aus ſeinen Stammherrſchäften zugeführt habe.
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Möglicherweiſe hat ihn auch die burgundiſche Beute in den Stand ge= 
ſetzt, im Jahr 1481 die Burgen Forſtegg und Friſchenberg einzulöſen. 

Sein Vetter Lütfried Mötteli hatte die Gerechtigkeiten dieſer 

Herrſchaften dadurch erweitert, daß er im Namen ſeines Neſfen 

von Kaiſer Friedrich mit dem Blutbanne ſich belehnen ließ, aber 

auc<h mit Mühe gegen die Rechtsanſprüche der Appenzeller und 

gegen den bekannten Raufhelden Hotterer (Hans Be>) und andere 

Gegner vertheidigt. Bei ſeinem 1478 erfolgten Tode hatte dann 

die Stadt St. Gallen die Verwaltung der Herrſchaft übernommen 

und dem Rath3herrn Zyli als Vogtei eingegeben. Die S<wierig- 

keiten, welche der Löſung der dadurch entſtandenen Verpflichtungen 

ſich entgegenſtellten, mußten dur< die Rathshäupter von Konſtanz 

geſchlichtet werden, bevor der Freiherr von Sax dieſes alte Erbe 

ſeiner Voreltern wieder in Beſiß nehmen konnte. Forſtegg wurde 

dann aber ſein Lieblingsaufenthalt. Das Waldgebirge ſcheint ihm 

beſſer behagt zu haben als die einförmige Thalflähe von Bürglen ; 

und in der Freiherrſhaft Sax war er nicht von dem willkür= 

lichen Landvogtei-Regimente beſchränkt, das ſich im Thurgau gegen 

die Herrſchaft mehr anmaßte als man von alter Zeit her ge- 

wohnt war. Die Forderung, daß die Gerichtöherren wie ihre 

Unterthanen den Huldigungseid leiſten ſollten, war eine Zu- 

muthung, über die ſich der thurgauiſche Adel zum höchſten beſhwerte. 

Der ſoeben erwähnte Umſtand mochte der Beweggrund für 
die Freifrau von Sax und ihren Sohn Ulrich ſein, im Jahre 

1485 in ein Burgrecht mit Zürich zu treten ; denn unter Zürichs 

Scuß konnte der Herr von Bürglen die Mannſchaftsrehte über 

ſeine Unterthanen und andere unter Oeſterreichs Herrſchaft ge= 

übte Freiheiten und Befugniſſe zu behaupten hoffen und Zürich 
ſelbſt bekam dadurc< Ausſicht, einen vorwiegenden Einfluß im 

Thurgau zu gewinnen. Bürgermeiſter Waldmann übernahm ſelbſt 

den Auftrag, im Namen des Rathes nach Bürglen zu reiſen, um 

dieſes neue Burgrecht zu beſchwören, ein Beweis, daß wenigſtens 

er einen großen Werth auf dieſe Verbindung legte.
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Für den Thurgau wurde dieſe Verbindung verhängnißvoll. 
Da nämlich auch Berthold Vogt, der Gerichtösherr von Weinfelden, 

mit Zürich ein Burgrecht hatte und die regierenden Orte nicht 

zugeben wollten, daß die Mannſchaft von Bürglen und Wein- 

felden mit Zürich in's. Feld ziehe, kam es zu einem Vergleiche, 
dem zu Folge die Mannſchaft von Ober= und Unterſtammheim 

und Oſſingen, welche zur Landgrafſchaft Thurgau gehörten, an 

Zürich überlaſſen und dagegen von Zürich auf das Mannſchaft3- 

rec<ht in Bürglen und Weinfelden verzic<tet wurde. Von dieſer 

Zeit an betrachteten ſich die Bewohner von Stammheim, obwohl 

ſie do< dem thurgauiſchen Landgerichte zuſtändig blieben, als 

zür<heriſche Angehörige und das Jahr 1798 vollendete die Annexion. 

Für die Familie des Herrn von Sax wurde das mit Zürich 

geſchloſſene Burgrecht nocz in anderer Beziehung von Werth. Die 

Forderung des Kaiſers, daß die Schweizer die oberſte Gericht5- 

barkeit des Reichs anerkennen, namentlich den Citationen des Hof-= 
gericht3 von Rotweil Gehorfam erzeigen ſollten, führte zu zahl- 

loſen Zerwürfniſſen, Streitigkeiten und Repreſſalien. Nicht bloß 

Angehörige Deutſchlands, ſondern auch Schweizer konnten durch 
ihre bei einem kaiſerlichen Gericht3hof eingebrachten Klagen über ihre 

in der Schweiz wohnenden Gegner, wenn dieſe der Citation nicht 
Folge leiſteten, die A<ht und Aberacht auswirken, was bei dies= 

ſeitigen Kaufleuten z. B. den Verluſt ihres jenſeit8 befindlichen 

Vermögens oder bei Betretung des Reichöbodens ſogar Lebens- 

gefahr zur Folge hatte. Bekanntlich wurden ſol<he namentlich 

gegen die Stadt St. Gallen verübten häufigen Verationen ſpäter 

eine Mitveranlaſſung zum Scwabenkriege. 

Nun war auch der Gericht3herr Mötteli zu Pfin in einen 
ſolhen Recht3handel verwickelt. Er hatte ſeine natürliche Schweſter 

mit Anwendung von Daumſchrauben zu einem Geſtändniſſe oder 

Zugeſtändniſſe, man weiß nicht, welcher Art es war, zu nöthigen 
unternommen und wurde nun deßhalb bei dem kaiſerlichen Ge- 

richte in Anklagezuſtand verſeßt, indem er unbefugter Weiſe in
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die Kriminalgerichtöbarkeit eingegriffen habe. Da er auf drei- 
malige Citation nicht erſchien, verfiel er in die Aht, und weil 

er auch jezt noh im Ungehorſam verharrte, erfolgte die Aber- 

acht mit allen ihren Konſequenzen. Als er ſich dennoc<h beigehen 

ließ, über den Bodenſee nac<h Lindau zu reiſen, wurde er dort 

ergriffen und in Haft gebrac<ht. Er hatte Burgrecht mit dem 

Stande Unterwalden. Sein Neffe Ulric<h von Sax rief die dortige 

Regierung an, ſich für ihren Bürger bei dem Kaiſer zu ver- 

wenden ; allein die Fürſprache Unterwaldens vermochte die Be 

freiung des Gefangenen nicht zu bewirken. Vier Jahre lang 

wurde vergeblich unterhandelt und jedes andere Mittel verſucht, 
den Mötteli aus ſeiner Haft zu erlöſen. Er anerbot 10,000 

Gulden Kaution, eine Summe, die jeht das zehnfache ihres da- 

maligen Nennwerthes überſteigen würde ; auch das half nicht. 

Nun riß dem feurigen Neffen die Geduld. In Erinnerung an 

das, was einſt ſein Vater gewagt, entſc<hloß ſich der Herr von 

Bürglen, die dem Oheim widerfahrene Unbill der Perſon des 

Kaiſers zu vergelten. Von den Türken aus Wien verdrängt, 

weilte Kaiſer Friedrich 1486 in Konſtanz, und von dort aus 

machte er einen Beſuch in der Abtei Reihenau. Ulri< von Sax 

benukte dies, um auf ihn zu fahnden. Ein Zufall rettete den 

Kaiſer ; nur ſein Sc<haßmeiſter fiel in die Hände des Frevlers. 

Nun aber wurde doch Mötteli gegen eine Kaution von 1500 
Gulden frei gegeben, von ihm der Prozeß auc<h nicht weiter ge= 

führt, und der Kaiſer behielt das Geld. 

Man ſollte meinen, nach ſolchen Vorgängen wäre Ulrich von 

Sax zu der Partei der franzöſiſch gejinnten Schweizer übergegangen, 

hätte er lebenslang den deutſchen ReichSboden nicht mehr betreten 
dürfen. Im Gegentheile deſſen zog er ſ<on im folgenden Jahre 

(1489) für den öſterreichiſc<en Erzherzog Sigmund von Tyrol in's 

Feld. Dieſer Fürſt hatte einen Grenzſtreit mit Venedig und ſandte 

den Grafen Gaudenz von Metſch und den Grafen Georg von Werden= 

berg-Sargans mit 7---10,000 Mann Truppen in das Etſchthal
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hinunter gegen die venetianiſche Stadt Roveredo. s gelang dem 

Grafen Gaudenz mit Hülfe eines Trupps kriegögewohnter Lanzknechte 

und Anwendung des unlängſt erfundenen Bombengeſchoſſe8, nach 

14 tägiger Belagerung die Stadt Roveredo zur Uebergabe zu nöthi= 

gen. Unterdeſſen hatten aber die Venetianer den italiäniſchen Feld- 

herrnRobert von Aragona von St. Severino mit ſeiner ſtets kriegs- 

bereiten Streitſchaar in Dienſt genommen und ihm den Ober- 

befehl über ihre ſämmtlichen dort ſtehenden Truppen anvertraut. 

Ebenſo hatte Erzherzog Sigmund die Eidgenoſſen aufgefordert, 

ihm vermöge des Erbvereins Hülfe zu ſenden. Nur Zürich ent- 

ſpra<ß der Mahnung des Erzherzogs8 und ſchikte ihm etwa 450 

Mann ; eine größere Zahl Freiwilliger kam aus Graubünden 

und aus Thurgau, unter dieſen namentlic< Ulric< von Sax und 

Melchior von Landenberg zu Mammern mit ihrem Gefolge. Wie 

die Schweizer bei Roveredo anlangten, hatte die Streitmacht des 

Feldherrn Robert von Severino bereits unweit der Stadt ein 

Lager bezogen -und waren Friedensunterhandlungen begonnen 

worden, jo daß auch die Schweizer angewieſen wurden, gegenüber 

der feindlihen Stellung in einem Lager die weitere Entwieklung 

der Dinge abzuwarten. Von beſondern Kriegsthaten war alſo 

wenig Anderes zu berichten, als was die Zürcher Hauptleute am 
Ende Brachmonats na<h Hauſe ſchrieben ; do< unterließen fie 

nicht zu erzählen, wie bei einem Rumor, als ſie von den Jta- 

liänern überfallen zu werden fürc<teten und fſich in Kampfordnung 

ſtellten, Herr Ulrich von Sax mit einem langen Spieße herbei 

eilte und ſich an ihre Spiße ſtellte, und ebenſo Melchior von 
Landenberg. Zu einem Entſcheidungskampfe kam es etſt, als Graf 

Gaudenz aus Mangel an Zufuhr nac< Trient ſich zurüczog, die 

Jtaliäner das Thal hinaufrücten, um Trient zu erobern, in den 

Engpäſſen überraſcht und fürchterlich zuſammen gehauen und zer- 

ſprengt wurden. Es war das die ſogenannte Schlacht bei Roveredo. 

Bi35 dahin hat ſic<h der Freiherr Ulrich von Sax als ein 

tapferer, verwegener Kriegsmann zu erkennen gegeben. Eine im
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Archiv Herdern aufgefundene Urkunde wirft auc<h einiges Licht 
auf ſeine häuslichen Verhältniſſe und auf ſeine Herzensbildung. 

Seine Mutter, die Freifrau Urſula von Sax, hatte ſeit dem Tode 

ihres Gatten al8 Gerichtöherrin von Bürglen die häuslichen und 

herrſhaftlichen Angelegenheiten mit einer merkwürdigen Selbſt- 

ſtändigkeit beſorgt, In den Akten des Herrſchaftsarchivs von 

Bürglen und des Stift8arc<hiv3 von Biſchof3zell erſcheint ſie al3 ein 

Weib, das keines Vogtes bedurfte, ſondern aus eigener Anſicht 

handelte und dieſe gehörig zur Geltung zu bringen verſtand. Allein 

ihr Regiment über ihren ebenfalls eigenwilligen Sohn in ſeinen 

Mannesjahren fortzuführen, gelang ihr nicht. Zwei harte Charaktere 

reiben ſich ; die nächſte Blut8verwandtſhaft mag es nicht ver- 

hüten. Als Veronika, Ulric<hs Shweſter, an Hans von Landen- 

berg zu Altenklingen ſich verehelichte und ausgeſteuert werden 

mußte, führte dies nothwendig zu der Frage, ob die Herrſchaft 

Bürglen Eigenthum der Mutter ſei, die mit ihrem eingebrachten 

Vermögen dieſelbe aus den Händen der Gläubiger gelöſet hatte, 

vder ob der Sohn ſein väterliches Erbe ohne Rüdſicht auf die 

Anſprüche der Mutter antreten könne. Ulri<hs Waffenbrüder, 

Graf Gaudenz von Metſch und Graf Georg von Werdenberg, 

verſuchten zu vermitteln, ihre Anſicht neigte ſich zu Gunſten des 

Sohnes ; daher wurde vermöge des Burgrechts Bürgermeiſter 

und Rath von Zürich angerufen. Die Rathöherrn Johannes Meis 
und Johannes Bieger brachten hierauf Samſtags vor Palmtag 

im Jahre 1488 einen Vertrag zu Stande, in welchem die von 

den beiden Grafen geſtellte Abrede beſtätigt wurde. Der Sohn 

übernahm die Verpflichtung, ſeiner Mutter auf Wärtbühl ein 

Haus zu bauen, dasfelbe mit dem nöthigen Geräthe auszuſtatten, 

eine Baarſchaft von 20 Gulden zu erlegen und ein halb Fuder 

Wein auf Rechnung ihres Leibdings zu liefern, auch zu geſtatten, 

daß ein Kapellan von Bürglen mit ſeiner Pfründe nach Wärtbühl 
ziehe ; dagegen ſollte die Mutter ihr Vermögen weder im Leben 

verſchenken, noh auf ihr Ableben hin legiren, ſondern dasfelbe ihrem
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Sohne als ungeſchmälertes Erbe aufbewahren. Ob und wie 
dieſe Vereinbarung vollzogen worden ſei, iſt nicht nachgewieſen. 

Da jedoc<h in den folgenden Jahren Jakob von Rappenſtein, ge- 

nannt Mötteli, und nach ihm Hans von Landenberg die Herr- 

ſchaft8verwaltung, immerhin im Namen Ulrichs von Sax be= 

ſorgten, mag ein ſpäterer Vergleich das Verhältniß zwiſchen Mutter 

und Sohn auf einen billigern Fuß geſtellt haben. Ulrich wählte 

Forſtegg zu ſeinem gewöhnlichen Aufenthalt. Neben den bereits 

erwähnten Vorzügen, die dieſe Gegend für ihn hatte, gewährte 

ſie ihm den Vortheil, mit ſeinen Freunden jenſeits des Rheins 

leichter zu verkehren. 

Um dieſelbe Zeit nämlich hatte ſich in S<hwaben der Bund 
von St. Georgen Schild zuſammen gethan. Schon lange her 

beſtanden in einzelnen Gauen Geſellſhaften von Edelleuten zum 

Zwede ritterlicher Uebungen ſowohl als zur gegenſeitigen Hülfe 

in Kriegsfehden. Ebenſo war die Erinnerung an frühere Bünd- 

niſſe zwiſchen den Städten zu Schutz und Truß gegen den Raub- 

adel nicht ganz erloſchen. Bei alledem aber fühlten Alle, daß 

dadurch die Rechtsöunſicherheit nicht gehoben ſei, daß nur eine 

Verbindung aller zur Zeit noc<h widerſtrebenden Glieder nac<h Art 

der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſhaft die gemeinſame Wohlfahrt 

herbeizuführen vermöge Man weiß nicht, ob ein Bürgermeiſter 

von Ulm oder König Maximilian, der Sohn des Kaiſers, oder 
irgend ein anderer politiſcher Kopf e8 war, der zuerſt dieſen 

Gedanken zu verwirklichen unternahm : aber in wenigen Jahren 

kam die Vereinigung unter der Autorität des Kaiſers und ſeines 
Sohnes zu Stande. Auc<h die Sc<weizer wurden zum Bei- 

tritte eingeladen ; fie lehnten jedo< ab, weil ihre Eidgenoſſen- 

ſchaft ihnen genüge. Dagegen blieb es den ſchweizeriſchen Edel= 

leuten nicht verwehrt, einem Vereine ſi< anzuſchließen, der die 

Wohlfahrt des Reichs und die Vertheidigung de3ſelben gegen 
äußere Feinde ſich zum Zwede ſeze. Jm Verzeichniſſe der Bundes= 

glieder ſind wirklich eine Anzahl ſchweizeriſcher Edelleute genannt,
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Herren von Bonſtetten, von Hallwyl, von Klingenberg, von Landen=- 
berg und auch Ulrich von Sax zu Hohenſax. 

Indeſſen war es nicht die Provinz Shwaben, in welcher der 

Thatendurſt des Herrn von Sax Lorbeeren zu ernten hoffen durfte. 
Er ſuchte ſie in den Niederlanden im Dienſte des Königs Maxi- 

milian. Dic Chroniken melden, daß er demſelben 3500 Mann 

Freigeworbene zugeführt habe. Unter den ſch weizeriſchen Haupt- 

leuten, die damals in des Königs Heere dienten, ſteht ſein Name 

obenan, ſo daß er ni<ht ohne Grund als ihr oberſter Befehls- 

haber betrachtet wurde. Der ſchweizeriſchen Tagſazung kam dieſe 

Sache bedenkli< vor. Alle Tagherren nahmen in den Abſchied, 

heim zu bringen, was man mit Herrn Ulric< von Sax, Melchior 

von Landenberg, dem Abt von St. Gallen und des Lanzen Sohn 

von Liebenfel8 handeln wolle, die zum Könige gezogen und eine 

merkliche Zahl der Unſern mit ſich hinweg geführt haben. Ein 

Verbot oder Zurücberufung erfolgte nic<ht. Vielmehr mochte e3 

zum Zwee ähnlicher Werbungen geſchehen ſein, daß der Herr 

von Sax 1497 am 11. April mit Bewilligung des Lehenherrn, 

des Biſchofs Hugo von Konſtanz, ſeine Beſizhungen und Herr= 

ſchaften zu Bürglen und Forſtegg ſeinem Vetter Jakob von 

Rappenſtein, genannt Mötteli, verpfändete, um den für ſeinen 

Dienſtherrn, . den König Maximilian, gemachten Aufwand zu 

beſtreiten. 
Die zu einem förmlichen Gewerbe ausgeartete Reisläuferei 

der Schweizer führte endli< zu einem Kriege zwiſchen der Schweiz 

und Deutſhland. Vermöge des Erbvereins ſollte die Eidgenoſſen- 
ſhaft Oeſterreichs Beſizungen vertheidigen helfen, vermöge des 

ewigen Friedens mit Frankreich dem Könige dieſes Landes eben=- 
falls zur Vertheidigung desſelben Werbungen in der Schweiz 

geſtatten. Dieſe beiden Staaten aber lagen fortwährend über 

dem burgundiſchen Erbe bald in offenem, bald in diplomatiſchem 

Kampfe, und der eine wie der andere muthete der Eidgnoſſen= 

ſchaft zu, dem Gegner den Zuzug ihrer Leute zu beſchränken.
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Eine ähnliche Eiferſucht beſtand zwiſchen den eidgenöſſiſchen Reis- 

läufern und den deutſchen Landsknechten, ſo daß ſie mit einander in 

deinſelben Lager häufig in Schlägereien geriethen. Endlic< nahm der 

Vereinsgeiſt bei dem Schwäbiſchen Bunde eine feindſelige Richtung 
gegen die Eidgenoſſenſhaft an. Es erwuchs bei ihm der Wunſch, 

alte erlittene Unbill an den Eidgenoſſen zu rächen. Dieſe vier- 

fache Eiferſucht brachte 1499 gewiſſermaßen gegen den Wiſllen des 

Kaiſer3 Maximilian und der Eidgenoſſen, bei an ſic<h geringfügigen 
Grenzſtreitigkeiten, den Krieg zum Ausbruch. Die Geſchichte be= 

zeichnet denjſelben als Schwabenkrieg. Die in franzöſiſchem und 

kaiſerlihem Kriegsdienſte befindlihen Kriegsmänner kehrten auf 

die Mahnung der Eidgenoſſenſhaft in die Heimat zurü>, um 

das BVaterland zu vertheidigen. Auch der Freiherr Ulrich von 

Sax mußte nun die Waffen gegen ſeine früheren Kampfgenoſſen 

ergreifen, und er that es ohne Rüchalt, wie ein anderer Eidgenoß. 

Der Aufenthalt zu Forſtegg erklärt es, daß der Freiherr von 

Sax dem Lager zu Sc<hwaderloh fern blieb. Da ſeine dortige 

Freiherrſchaft an den Rhein und dadur< unmittelbar an öſter- 

reichiſches“ Gebiet grenzte, mußte er ſich an die Kriegsoperationen 

der Eidgenoſſen am Oberrheine anſchließen. Sein Kontingent 

zählte 160 Mann, darunter eine Anzahl Reiter, die den Eid- 

genofſen bei dem Mangel an Reiterei in ihrem Heere höchſt 

willkommen ſein mußten. Scon bei ihrem erſten Angriff auf 

das Wallgäu, am 16. Februar, machte Sax eine rekogno3zirende 

Streiferei von Rankwyl aus bis vor das Klöſterlein Walduna. 

Zndeſſen konnte er nicht verhüten, daß der Feind auch ihm 

Scaden zufügte. Die Wallgauer, welhe nach der Schlacht bei 

Hard den Eidgenoſſen ſic< ergeben und ihnen eidlich gelobt hatten, 
Frieden zu halten, waren bald nachher durch die Hauptleute des 

ſc<wäbiſchen Bundes gezwungen worden, bei Fraſtenz neue doppelte 

BVerhaue und Leßen zu errihten und Beſaßungsverſtärkung bis 

auf 15,000 Mann aufzunehmen. Während alſo die Eidgenoſſen, 

im Vertrauen auf das Gelöbniß der Wallgauer, von dieſer Seite
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her feinen Angriff gewärtigten und faſt alle Mannſchaft zurü> 
gezogen hatten, bra< am 25, März ein ſtarker Haufe zu Roß 

und zu Fuß von Fraſtenz her über den Rhein. Die eidgenöſſiſchen 

Wachtpoſten mußten ſich mit einem Verluſte von 70 Mann nach 
Werdenberg zurüd ziehen. Einige Dörfer des Abt8 von St. Gallen 

und das den Ständen Shwyz und Glarus gehörige Dorf Gambs, 
nebſt zwei Dörfern der Herrſchaft wurden geplündert und großen= 

theils in Aſche gelegt. Es wird beſonders die Rothkilc<h des 

Herrn von Sax genannt, die beraubt und verbrannt wurde, Eine 

im Schutte neben der geſ<hmolzenen Monſtranz unverſehrt liegen 

gebliebene Hoſtie galt aber dem Volke als ein Zeugniß, daß ſolche 

an dem Heiligthum begangene Ruchloſigkeit ihre Strafe finden 

werde. In Eile hatten ſi< zwar, bevor der Landſturm ſich 
fammeln konnte, die Feinde mit ihrer Beute über den Rhein 

zurücgezogen ; von jett an aber ſezten die Leute des Herrn von 

Sax, Reiter und Fußknechte, täglich über den Fluß, nicht immer 
ohne eigenen Verluſt, jedo< meiſtens zu größerem Nachtheile des 

Gegners. Leitete der Herr von Sax - dieſe Ueberfälle ſelbſt, ſo 

konnte gegen ſeine Umſicht und Tapferkeit der Feind nie Stand 
halten. Glänzend bewährte ſich dies in der Schlacht bei Fraſtenz 

am 19, April. 

Den Zuſammenſtoß mit dem an Mannſchaft und Rüſtung über= 

legenen Feind hatten die Heerführer der Eidgenoſſen mit faſt ver- 

wegener Kühnheit vorbereitet ; im entſcheidenden Augenblicke aber 

fiel derHauptmann Wolleb von Uri, der den Angriff geleitet hatte. 

E5 war die größte Gefahr, daß der Feind die Schlachtordnung durch- 

breche, als der Herr von Sax ſich in die erſte Reihe der Kämpfenden 

ſtellte. Um dieſen kriegserfahrenen Hauptmann nicht auch noc<h 
zu verlieren, drängten ihn ſeine Streitgenoſſen, in die dritte Reihe 

zurü> zu treten, während unter ſeiner Führung der Sc<lacht- 
haufe vorwärts drüdte und den Sieg errang. Dieſe Tapferkeit 

fand auch ſo ungetheilte Anerkennung, daß ihm aus der bei Fraſtenz 

gewonnenen Beute zwei der ſchönſten Stückbüchſen „von ſeiner
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und in ſein Säßhaus Forſte> geführt wurden.“ 

Da der Freiherr von Sax vor allem aus das ſeine Herr- 

ſchaft Sax beſpülende Stü> Rhein zu hüten hatte, konnte er 
weder an den Kämpfen bei Schwaderloh und im Hegau ſich be- 

theiligen, noch zu der Shlacht von Dornach ſein Kontingent ſtellen; 

war ja do< das Rheinthal gerade in den Tagen von Dornach 
'durc< die im Allgau ſic< ſammelnden Truppen de8 König8 Maxi- 

milian bedroht. Jene Niederlage des königlichen Heeres bei Dor- 

nach zerſtreute aber auch dieſe Gefahr und eröffnete die Ausſicht 

auf Herſtellung des Frieden5. 

Am 5. Auguſt 1499 legten die eidgenöſſiſc<en Tagherren 

folgende Erklärung in ihren Abſchied nieder : „Dem Herrn Ulrich 

von Sax wird verheißen, im Falle eines Friedensſchluſſes ſowohl 

ihn und ſeine Stiefkinder wegen Werdenberg al3 auch den Grafen 

Georg von Sargans nicht zu vergeſſen.“ Im Abſchied vom 7. 
Oktober desſelben Jahres heißt es ferner: „Vor den Boten dieſes 

Tages iſt der Freiherr Ulri< von Sax erſchienen, welcher in dem 

'vergangenen Krieg Leib und Gut getreulich zu den Eidgenoſſen 

geſezt, auch große Verluſte erlitten hat, mit Anerbieten, ſolches 

au< in Zukunft ſtets zu thun und mit der Bitte, ihn dafür 

auc< zu bedenken. Das iſt ihm zugeſagt worden. Jnsbeſondere 

will man ihn dem Könige von Frankreich empfehlen, ebenſo ihm 

verhelfen, daß ſein im Kriege in die Gefangenſchaft der Oeſter= 

reicher gefallene Shwiegerſohn Rudolf Mötteli frei werde und 

zu dem Zweke den Herrn von Brandis nicht von Handen laſſen, 

bis jener erledigt iſt.“ 

Die Tagherrn waren ſomit vollkommen darin einverſtanden, 
daß Herr von Sax ſich um das Vaterland verdient gemacht 

habe und ſeine Verluſte erſeßt werden ſollen ; da auc<h gerade 
in den Tagen, als er ſie perſönlih darum anſuchte, die zweite 

Zahlung der Kriegsunterſtüßung des Königs von Frankreich, näm- 

lic< 20,000 Gulden einlangten, mohte er hoffen, aus dieſer Summe 
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bedacht zu werden ; allein die Sendboten der Orte konnten ſich über 

die Berwendung und BVertheilung der Gelder nicht einigen und 

nahmen die Sache in den Abſchied, um dieAnſichten der Regierungen 

der einzelnen Orte einzuholen ; darum blieb vor der Hand nichts 

Üübrig, als den Petenten dem Könige zu einer außerordentlichen 

Spende zu empfehlen. Ob eine ſolche erfolgt, oder ob aus der 

dritten oder vierten Zahlung der Kriegsunterſtüßung dem Herrn 

von Sax ein Antheil bewilligt worden ſei, iſt nicht berichtet ; 

dagegen wurde am 2. September 1500 dem Herrn von Sax, 

in Anſehung der den Eidgenoſſen geleiſteten treuen Dienſte, der An- 

theil der VII Orte an der Burg Hohenſax und das Dörfchen Sax 

mit Steuern, Dienſten, Gerichten und allen Rechten übergeben. 

Die Freilaſſung des Herrn Rudolf Mötteli war auch am 
14. Februer 1500 no< nicht erfolgt. Ueber die Ausgleichung 

der für ihn und den Herrn von Brandis aufgelaufenen Atßzungs5- 

koſten wußten die Kanzleien von Inn3brugg und von den regie- 
renden Orten lange keinen Rath zu finden. Vollends im Dunklen 

liegt, was zu Gunſten der Stieffinder des Freiherrn, Georg nnd 

Wolfgang von Hewen, betreffend Werdenberg, und zu Gunſten 

des Grafen Georg von Sargans geſchehen ſei. 

Immerhin war Ulrich von Sax entweder ſo ſehr mißſtimit, 

oder öfonomiſch ſo ſehr bedrängt, daß er im Mai 1501 die Herr- 

ſchaft Bürglen zum Verkaufe au3bot und fic<ß dem Verdachte aus- 

fezte, das Gewerbe der Reisläuferei zu eigenem Vortheile aus- 

beuten zu wollen. Die eidgenöſſiſc<he Tagſazung fand ſich be- 

müſſigt, ihn zu warnen, daß er keine eidgenöſſiſche Knechte aus 

dem Lande führe, Unterdeſſen öffnete ſich ihm aber wieder der 

Zutritt an den Hof des König8 Maximilian, dem er zur Bei- 

legung mander Anſtände bei den Eidgenoſſen weſentliche Dienſte 

zu leiſten geeignet ſchien. Es handelte ſic< in der Hauptſahe 
jedo< um nichts Geringeres, als daß die Eidgenoſſen helfen ſollten, 

den vom König von Frankreich vertriebenen Herzog Sforza von 

Mailand wieder in ſein Herzogthum einzuſeßen,
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Wie nämlich bei dem Kriege der Eidgenoſſen gegen Karl 
den Kühnen der König von Frankreic< den Sieg der Eidgenoſſen 

ausbeutete, um Eroberungen für ſich zu machen, ſo benußte „der 

große Freund der Shweizer“, wie der König von Frankreich von 

den Eidgenoſſen genannt wurde, die Verlegenheit des deutſchen 

Königs, um ihn aus ſeinen Beſizungen in Jtalien zu verdrängen. 

Der Schwabentkrieg fand ſeine Fortſezung in dem Kampfe um 

das Herzogthum Mailand. Ja ſogar England nahm Partei, 

unterſtüßte den deutſ<en König, um Frankneich zu ſchwächen, 
mit reichen Subſidien und ſuchte ſelbſt die Freundſchaft der 

Scweizer zu Gunſten Oeſterrreichs zu gewinnen. 

Na<h einer mit den Reichsſtänden zu Augsburg über den 
Zuſtand des Reichs gepflogenen Berathung ſandte König Maxi- 

milian im Juni 1501 den Grafen Hugo von Montfort zu Bregenz 

und den Ritter Hans von Königsegg, Vogt zu Feldkirc<h, nach 

Luzern, den Eidgenoſſen über die von der franzöſiſchen Nachbar= 

jhaft in Mailand drohende Gefahr die Augen zu öffnen. Als 

dieſe Sendung aber wenig Eindru> machte, wurde einer zweiten. 

Geſandtſchaft, beſtehend in dem Grafen Heinrih von Hardegg 

und Ritter Hans von Königsegg der Freiherr Ulrich von Sax 
beigegeben. Auch dieſe Geſandtſ<haft hatte noch ſ<hwachen Erfolg. 

Die Eidgenoſſen wollten nicht ſo bald vergeſſen, daß der König 
von Frankreich ihnen im Schwabenkriege mit Geld und Wafſfen 

gegen die Deutſchen Hülfe geleiſtet hatte. Sie empfanden es 

jedo< ſchmerzlich, daß der König ſie ſeit der Beſihnahme Mai- 

land3 vernachläßigte. Namentlich zürnten Uri, Shwyz und Nid- 
walden, daß er ihnen den früher zugeſtandenen Beſitz der Feſtung 

Bellenz ſtreitig machte. Allein die vom Reiche geſtellten Forde= 

rungen verlezten den Siegerſtolz der Eidgenoſſen eben ſo ſehr.. 

Alle3 was der Herr von Sax bei einer dritten Verhandlung am 

4. November 1501 erreichen konnte, war, daß er beauftragt wurde, 

dem Kaiſer die Bedingungen zu eröffnen, unter welchen ſie mit ihm 

in eine nähere Verſtändigung einzutreten geneigt ſeien. 
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Die von den Eidgenoſſen geſtellten Bedingungen waren : 
1) Der König oder künftige Kaiſer foll als Oberlehenherr des 

Herzogthums Mailand ihnen zu ruhigem Beſiße von Bellenz 

verhelfen. 

2) Er joll in den an einige Mitglieder der Eidgenoſſenſchaft 

geſtellten Schuldforderungen (z. B. Löſegeld an den im 

Scwabenkriege gefangen genommenen “ Jakob Mötteli) eine 

Reduktion eintreten laſſen. 

3) Er ſoll in Bezug auf die Gegenforderungen der Eidgenoſſen 

ſic< dem Schiedſpruche zweier ehrbarer Männer oder de3 Bi- 

ſc<ofs von Sitten unterttellen. 

4) Der Graf Georg von Sargans, als Verbündeter der Eid= 
genoſſen, ſoll der Acht entlaſſen werden. ' 

5) Die weitern Unterhandlungen über Erneuerung der mit 
Herzog Sigmund geſchloſſenen Erbeinung hängen von der 

Erfüllung der vorausgegangenen Bedingniſſe ab. 

Die Antwort des Kaiſers auf dieſe Anträge war : durch 
den neulich mit König Ludwig über das Pperzogthum Mailand 
geſhloſſenen Vertrag gebunden, könne er über Bellenz nicht ver- 
fügen ; eine neue Abordnung an die Eidgenoſſen wolle er nicht 
abermals dem Spotte ausſeßen ; aber andere Anſtände mögen auf 
die vorgeſchlagene Weiſe ausgetragen werden. 

Auf dieſe hinſichtlich der Stadt Bellenz ablehnende Antwort 
de3 deutſchen Reichsoberhauptes und gegenüber der Theilnahm- 
lofigkeit der Miteidgenoſſen, entſ<hloſſen ſih Uri, Shwyz und Nid- 
walden, den beiden Mächten Frankreich und Deutſchland zu Troz, 
Bellenz, ihre Ausgangöpforte nac<h Jtalien, zu behaupten. Zm 
Hornung 1503 mahnten ſie die Bundes8genoſſen zum Zuzug. 
Ungerne folgien dieſe der Mahnung. Aber der Biſchof Schinner 
von Sitten und der Freiherr Ulri< von Sax führten ſo viele 
Freiwillige herbei, daß ihre Streitmacht bald auf 14,000 Mann 
anſchwoll. Die Erinnerung, daß der Freiherr von Sax in der 
Schlacht bei Fraſtenz in dem Augenblike höhſter Gefahr an die 

)
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Stelle des gefallenen Hauptmanns Wolleb von Uri getreten ſei, 
rief ihn jeßt an die Spiße de8 Heere3. Nicht nur Bellenz wurde 

beſeßt, fondern auch das Ufer des Langenſees bis Arona hinunter, 

Da der franzöſiſ<e Gouverneur von Mailand zu geringe Streit- 

fräfte hatte, um einem ſol<hen Anprall zu widerſtehen, mußte er 

ſich bequemen, am 11. April 1503 zu Arona mit Biſchof Schinner 

und dem Freiherrn von Sax, als Führer der Eidgenoſſen, einen 

Frieden einzugehen, der die Grenze der Eidgenoſſen bis in die 

Nähe von Mailand erweiterte. Den drei Ländern wurde nicht 

nur Bellenz, ſondern auch jenſeits des monte Cenere die Dörfer 

Jſone und Medea abgetreten und daneben die Zuſicherung ge- 

geben, daß alle von dem frühern Herzog von Mailand gewährten 

Verkehröbegünſtigungen fortbeſtehen ſollen. Beſtätigt wurde der 

Friede von König Ludwig am 16. Juni. 
Kaiſer Maximilian war eigentlich noh nicht Kaiſer ; denn 

die Kaiſerkrone mußte in Rom bei dem Papſte eingeholt werden. 

Um dies zu erzweden, entſchloß er ſih zu einem Römerzuge ; 

allein er bedurfte dazu eine3 Heeres, das ſic< den Durchzug durch 

die Lombardei erzwingen könne. Er forderte daher 1505 die 

Eidgenoſſen als Reichsöglieder zu einem Zuzuge auf, der ihm auch 

nicht verweigert wurde. König Ludwig, in gerechter Beſorgniß, 

daß ein deutſches Kriegoheer in Jtalien ihm das Herzogthum 

Mailand entfremden könnte, legte ſeinem deutſchen Bruderkönige 
alle möglichen Hinderniſſe in den Weg, den beabſichtigten Römer- 

zug auszuführen. Das wirkſamſte Mittel ſchien ihm, die Eid- 
genoſſen in ſein Jntereſſe zu ziehen. Da bei der Verzichtleiſtung 

auf Bellenz der mit den frühern Herzogen von Mailand auf- 

gerichtete Shußhvertrag erneuert worden war, verlangte und er- 

hielt er 1507 von den Eidgenoſſen zum Scutze de3s Herzogthums 

6000 Mann. Dieſe Macht, vereinigt mit den übrigen Hülfs- 

fräften, über welche der König in Jtalien zu verfügen hatte, 

genügte, um den Kaiſer Maximilian zu überzeugen, daß er den 

Weg nac<h Rom nicht über Mailand nehmen könne.
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König Ludwig wollte aber ſeine Shweizer nicht müßig in 
der Lombardei ſtehen und auf den Römerzug warten laſſen, 

Vertrag3widrig verleitete er die Führer der eidgenöſſiſchen Mann- 

ſchaft zu einem Kriegszuge gegen die ihm ſchußpflichtige Stadt 
Genua, um dort das vertriebene Adel3=-Regiment wieder herzu- 

ſtellen. Jn wenigen Tagen oder Stunden entſchieden mit be- 

wundernswerther Kühnheit und Tapferkeit die Eidgenoſſen das 

Scieſal der Stadt. Aber Papſt Julins, ſelbſt ein Genueſer, 

jpie Feuer und Flammen über dieſen Gewaltakt, und Kaiſer 

Maximilian gerieth in Entſezen vor der Gefahr, daß König 

Ludwig von Frankreich die ganze deutſ<he Oberherrlichkeit über 
Jtalien vernichten und ſogar die Kaiſerkrone ſich anmaßen werde ; 

alles das mit Hülfe der unwiderſtehlichen ſchweizeriſchen Söldner. 

In der Eidgenoſſenſchaft ſelbſt war man über den Mißbrauch, 

den der König mit der ſc<hweizeriſchen Mannſc<haft getrieben hatte, 

um ſo ärgerlicher, da die Waffenthat vom Könige nur kärglich 

belohnt wurde. Als Kaiſer Maximilian eine Geſandtſchaft nach 
Zürich abordnete, um wegen der dem König Ludwig geliehenen 

Mannſc<haft Beſchwerde zu führen und die dem deutſchen Reiche 

durch die Eidgenoſſen widerfahrene Shmach zu rügen, ließen ſich 
die Ständeabgeordneten überzeugen, daß eine aufrichtige Einigung 

mit Kaiſer und Reich gegen die Treuloſigkeit des franzöſiſchen 

Königs Gebot der Pflicht und der Klugheit ſei. Eine Konferenz 
in Scaffhauſen, ein in Konſtanz gehaltener Reichstag, den die 

Eidgenoſſen mit einer zahlreichen Abordnung beſchiten, führte 

zu dem Entſchluß, ni<t nur 6000 Mann zum Römerzuge aus- 

zuheben, ſondern auch freie Werbung zu erlauben. Sogleich liefen 

auc<h dem Freiherrn Ulrich von Sax auf den bezeichneten Sammel- 
plaß zu Einſiedeln eine Menge geübter Krieger zu. Abermals 

jedoch proteſtirt König Ludwig mit Recht und mit Geld gegen 

ſolchen jein Herzogthum Mailand gefährdenden Ueberdrang und 

auch ihm laufen Leute in Menge zu, ſo daß die Tagherren er- 

flären, im Streite der beiden Fürſten neutral bleiben zu wollen
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und ihre auf beiden Seiten ſtehende Mannſchaft zurüFrufen. Die 
dem Herrn von Sax zugelaufene Mannſc<haft hatte in den Gaſt- 

häuſern zu Einſiedeln 3300 Gulden Wirthörehnung auflaufen 

laſſen, eine Summe, die nach jezigem Geldwerthe 40---50,000 

Gulden beträgt. Ueber die Abtragung dieſer Schuld korreſpon- 

dirten Ritter Hans von Landau, Dr. Shad und der Freiherr 

von Sax ſelbſt mit Shreiben vom 8. Juni 1508 und 22, Aprik 

1509 an die kaiſerlihe Majeſtät, ohne daß daraus zu erſehen 

iſt, wer ſie endlich bezahlt hat. Ohne Zweifel wurden ſie in 

Verbindung mit dem darauf folgenden Unternehmen verrehnet. 

Als nämlich der Kaiſer ſah, daß die Eidgenoſſen ihm nicht 

behülflich fein wollten, den Dur<zug dur< das Mailändiſche zu 

erzwingen, wählte er den Weg durc< das Gebiet der Republik 

Venedig. Zwar wollte Venedig den Dur<zug eben ſo wenig ge- 

ſtatten als der König von Frankreich den Durchzug dur< Mailand ; 

dagegen gelang es ihm, den Papſt und die Könige von Frank- 

reih und Spanien zu einem in Cambray verabredeten geheimen 

Vertrage zu gewinnen, vermöge deſſen dieſe Fürſten ſicß mit ihm 

verbanden, gegen Venedig Krieg zu erheben und das Gebiet Venedigs 

unter fich zu theilen. Maximilian begann damit, ſeine zum Römer- 

zuge geſammelte Mannſchaft über Trient in das venetianiſche Ge= 

biet einrüen zu laſſen. Für die Venetianer war jedoc<h die 

Coalition von Cambray und die wahre Abſicht des Kaiſers nicht 

Geheimniß geblieben. Sie kamen dem Kaifer zuvor, und ehe der 

Gewalthaufe des Heeres ſic<ß ſammeln und nahrücken tkonnte, 

brachten ſie dem Vortrabe desſelben eine Niederlage bei, ſo daß 

der Kaiſer ſeine Truppen zurückzog und, ohne in Rom geweſen 

zu ſein, ſich damit begnügte, in Trient fich zum Kaiſer ausrufen 

und ſich den Titel eines römiſchen Kaiſers vom Papſte beſtätigen 

zu laſſen. Mit Venedig ſ<loß er einſtweilen Waſfenſtillſtand. 
Dieſer von Deutſchland aus geſchehene Angriff war glülich 

zurügewieſen ; ob die andern Fürſten, die dem Vertrage von 

Cambray beigetreten-waren, ſo leicht zurü&geworfen werden könnten, 

m
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war zweifelhaft. Daher wandte ſic< Venedig an die Eidgenoſſen. 
Der Geſjandte verſicherte die Tagherren, die Fürſten haben e3 

nicht bloß auf den Untergang Venedigs, ſondern auf Vernichtung 

alles Volk35-Regiments, namentli< auch Zertrümmerung der Eid- 

genoſſenſhaft abgeſehen, daher ſich dieſe zwei einzigen Kommunen 

Europas zu gemeinſamer Vertheidigung verbünden ſollten. Mehrere 

ſc<hweizeriſche Regierungen waren geneigt, dazu Hand zu bieten ; 

allein der Geſandte Venedigs erhielt keine weitere Inſtruktion aus 

ſeiner Vaterſtadt und kehrte unverrichteter Dinge zurük. Immer- 

hin aber waren durc<h ſeine Eröffnungen die ſchweizeriſchen Re- 

gierungen in dem Entſchluſſe beſtärkt worden, unter dieſen bedenk= 

lichen Umſtänden keinem Fürſten Mannſchaft zu bewilligen. Als 

Ulrich von Sax, im Begleite der Herren Hans von Landau, Hans 
von Landenberg und Dr. Schad im Namen des Kaiſers um Mann= 

ſ<haft warb, wurde das Geſnc< abgeſchlagen. Dasſelbe erfuhr 

die Geſandtſ<haft des franzöſiſchen Königs, Man verhehlte ihnen 

den Grund nicht, und in faſt komiſchem Wettſtreit beeiferten ſich 

beide Geſandtſchaften, die Schuld von ihren Herrſchaften abzu- 

wälzen ; die kaiſerliche Geſandtſchaft mit der Behauptung, der 

franzöſiſche König habe auf die Zertrümmerung der eidgenöſſiſchen 

Bauernherrſhaft angetragen ; die franzöſiſche Geſandtſchaft mit 

der Verſicherung des Gegentheil3, der feindſelige Antrag ſei vom 

Kaiſer ausgegangen. Dem Papſte Julius, der ebenfalls lediglich 

zum Schuße ſeiner Perſon Mannſc<haft verlangte, wurde verdeutet, 

im Bunde mit ſo vielen Königen werde ſeine Perjon keines weitern 

Scutßes bedürfen. 

Bei alledem konnten die Väter des Vaterlandes nicht hindern, 

vaß nicht 1509 eine große Zahl ihrer Söhne ſich verlo>en ließen, 

dem franzöſiſchen Heere in Jtalien zuzulaufen. Die Zahl der= 

jelben wurde auf 6000 Mann geſchäßt ; und ſie vorzüglich waren 
es, welche am 14. März 1509 bei Pesciera (Agnadel) den 

Franzoſen zu einem Siege verhalfen, der die Shweſter-Republik 

Venedig an den Rand des Abgrundes brachte, Der Dank, den
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ſie davon trugen, war freilich gering genug. Als man ihrer 

ni<t mehr bedurfte, wurden ſie ſchimpfli<h entlaſſen ; und in 

der Heimat wurden manche wegen verübter Grauſamkeit, gegen 

Wehrloſe begangen, hart beſtraft. 

Jeßt aber, nach der Niederlage der Venetianer, als es ſich 

um die Theilung der Länderbeute handelte, ließ, wie der Chronik- 

ſc<hreiber Anöhelm ſich ausdrückt, der Bund von Cambray einen 

Krac<. Der König von Frankreich eignete ſich von Weſten her, 

der König von Spanien von Süden her mehr zu als ihnen ge= 

bührte. Der Papſt Julius, dem es vor allem aus darum zu 

thun war, die zum Kirchenſtaate gehörigen Lehen wieder in Beſiß 

zu nehmen, klagte über Benachtheiligung und fürc<tete, die Ueber- 

macht der Franzoſen werde noch weiter greifen. Der Herzog von 

Ferrara, der die Oberherrlichkeit des Papſtes anzuerkennen weigerte, 

war von den Franzoſen in ſeiner Widerſeßlichkeit unterſtüßt. Jn 

ſeiner Verlegenheit, von Biſhof Schinner aus Wallis berathen, 

zog Papſt Julius den gegen die Venetianer geſchleuderten Bann= 

ſtrahl zurü> und bei den Eidgenoſſen ließ er dur< Schinner ſo 
nachdrüFlih um 6000 Mann Hülfe werben, daß ihm in Be= 

trachtung veränderter Umſtände der Wunſch gewährt wurde. Sogar 

8000 Mann ſtark war der Zuzug, der über die Alpen eilte. 

Allein von den Franzoſen wurde der Durchmarſch durch das 

Herzogthum Mailand verweigert, ſo daß ſich die Eidgenoſſen ge= 
zwungen ſfahen, an der Grenze ſ<hon wieder umzukehren. 

Unter dem Eindrude dieſes verfehlten Unternehmens erſchien 

im Herſte desſelben Jahres der Freiherr Ulri< von Sax, im 
Begleite einer kaiſerlichen Geſandtſchaft, mit dem Antrage an die 

Eidgenoſſen, die ſeiner Zeit mit Herzog Sigmund geſchloſſene 
Erbeinigung zu erneuern. Er fand um ſo williger Gehör, da 

ein folc<es nachbarliches Verhältniß mit den angrenzenden öſter- 

reichiſchen Ländereien nicht nur für den . gegenſeitigen Verkehr 
große Vortheile bot, ſondern auch als ein Gegengewicht gegen den 

König von Frankreich dienen konnte, Die Verweigerung des Durch- 
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marſches durc<g die Lombardei na< Rom hatte nämlich die 
Eidgenoſſen tief beleidigt. Die Vorwürfe, die ihnen von Rom 

aus gemaht wurden, ſteigerten ihr Ehrgefühl zu rachſüchtiger Er- 

bitterung. Im Mailändiſchen waren einige Briefboten, welche 
nac< Rom zu gehen beſtimmt waren, aufgefangen, beraubt, ſogar 

getödtet worden ; die verlangte Genugthuung für ſolche Reht3- 

verlezung wurde ſchnöde abgewieſen. Solcher Hohn galt den 

Eidgenoſſen als Frieden3bruch. Ungeachtet Maximilian die Eid- 

genoſſen erſuchte, gegen ſeinen königlichen Bruder und Verbün- 

deten nichts Unfreundliches vorzunehmen, bracßh die Mannſchaft 

der Gebirgskantone mit ihrer Nachbarſchaft Ende Novembers über 

die Alpen und rükte bis an die Thore Mailands vor. Die Franzoſen 

ließen fſich in keinen Feldſtreit mit ihnen ein. Deſto mehr hatten 

die wehrloſen Landleute zu leiden. Viele Dörfer wurden von 

den rauhen Kriegern ganz ausgeplündert und niedergebrannt. 

Die Führer der Eidgenoſſen fühlten ſich endlich ſelbſt rathlos, was 

fie in der Winterzeit vornehmen ſollten, als zu rechter Zeit der 

Freiherr von Sax erſchien und im Namen des Statthalters der 

ausgezogenen eidgenöſſiſc<en Mannſchaft als Eutſchädigung und unter 

der Bedingung der Rüdfehr in ihre Heimnat einen Monatſold 

anbot. So leichten Kaufs wollte man ſich aber nicht abfertigen 

laſſen. Gleichwohl wurde, unter Vorbehalt, zu anderer Zeit die 

verweigerte Genugthuung geltend zu machen, der Rückweg an=- 

getreten. Den Bernern wurde vorgeworfen, daß ſie, die Latſchen, 

ihren Zuzug zu lange verzögert hätten, ſonſt wäre mehr ausge= 

richtet worden. Der Berner Ansöhelm bemerkt aber ſpöttiſch : 

der Zug war nur ein Blaſt. 

Gleichſam verblüfft über die Voreiligkeit, womit das Unter- 
nehmen begonnen und mit einer befreundeten Macht ein Bruch 

herbeigeführt worden, ſandten nun die Eidgenoſſen im Anfang 

des Jahres 1512 den Herrn von Sax zum Kaiſer, ihm ihre 

Lage und Beſorgniſſe vorzuſtellen und ihm für die Zukunft freund = 

ſ<haftliche Anerbietungen zu machen. Mit Wohlgefallen wurden
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dieſe Eröffnungen vom Kaiſer aufgenommen. Auch er ſc<loß 

nun mit Venedig Frieden und lud die Eidgenoſſen ein, durch 

eine Abordnung den näcſten Reichstag in Trier zu beſuchen 

und dabei die Truppenzahl anzugeben, die ſie gegen gebührlichen 

Sold zum Sc<uße des Reichs und der Chriſtenheit in's Feld 

ſtellen wollen. Unterdeſſen bemühte ſich aber auch der franzöſiſche 

Statthalter von Mailand, die Eidgenoſſen zu begätigen. Der 

Ritter und Freiherr Ulrich von Sax, die Regierungshäupter von 

Bern, Luzern, Freiburg, Solothurn wurden erſucht, ſich um Geleit 

zu Friedenshandlungen für eine königliche Geſandtſchaft zu ver- 

wenden. Als aber dieſe Geſandtſhaft nur 8000 Gulden Genug- 

thuung anerbot und auch auf Zureden des Herrn von Sax nicht 

über 30,000 Franken hinausgehen wollte, die Gidgenoſſen dagegen 

für Schmach und Unkoſten 200,000 Gulden forderien, zerſchlug ſich 

die Verhandlung. Der franzöſiſchen Geſandtſchaft wurde befohlen, 

bis auf den Sonntag nac<h Oſtern (18. April) den eidgenöſſiſchen 

Boden zu verlaſſen. Um ſo troßiger wandte ſie den Eidgenoſſen 

den Rücen, da mittlerweile die Nachricht eingegangen war, daß 

die vereinigten Heere der Venetianer, der Spanier und des Papſtes 

in einer Schlacht bei Ravenna beinahe vernichtet worden ſeien, 

260,000 Mann verloren hätten. 

Nun galt es allerdings für Deutſchland und für die Eid= 

genoſjenſhaft des Aufgebots aller Kräfte, wenn der Sieger ſeine 
Uebermacht nicht mißbrauchen ſollte. Schon im Herbſt 1512 

hatten die Eidgenoſſen mit Venedig und mit dem Papſte Unter- 

handlung gepflogen und namentlich in Venedig das freundlichſte 

Entgegenkommen gefunden. Zur Beruhigung über den trokigen 

Abſchied der franzöſiſchen Geſandten eröffnete der Freiherr von 
Sax, 20,000 Gulden liegen für die erfte Nothdurft bereit, um 

die Waffenrüſtung zu beſchleunigen. Die eidgenöſſiſchen Abgeord- 
neten brachten vom Reichstage die aufmunterndſten Zuſagen. Der 

Kaiſer verſprach Reiterei und Geſchüß, Zurückberufung der deutſchen 

Landsknechte aus dem franzöſiſchen Dienſte, freien Durchzug durch
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das Tyrol, und im Falle der Eroberung Mailands von dem 
neuen Herzoge an Kriegskoſten 300,000 Dukaten und als fort- 

währende jährliche Penſion an die eidgenöſſiſchen Kantone 50,000 

Dukaten. Auch der heilige Vater, die Venetianer und der ſpaniſch- 

neapolitaniſche König erneuerten die Mahnung an die Eidgenoſſen, 

die Rachefehde gegen den mit dem Kir<henbanne belaſteten König 

der Franzoſen nicht zu verzögern. Hierauf wurde ein allgemeiner Auf= 

bruch auf den 6. Mai beſchloſſen und Chur als Verſammlungsort 

beſtimmt. Als oberſter Feldherr über die geſammte eidgenöſſiſche 

Streitmacht von 24,000 Mann wurde der Freiherr Ulrich von 

Sax ernannt. Er hatte 360 Mann eigener Mannſc<aft mitgebracht. 

Der Feldzug ſelbſt nahm einen ſehr einfachen Verlauf. Dur< 

das Engadin und durch das Tyrol gelangte die Armee an die 

Grenze des venetianiſchen Gebiets und lagerte ſich bei Verona. 

Hier traf auch der Biſchof Schinner als Kardinal=-Legat bei ihnen 

ein, zu rechter Zeit, um ſie über des Zurücbleiben der vom 

Kaiſer und vom Papſte gemachten Zuſagen zu beruhigen. Vielen 
aber war von größerem Gewichte, daß Venedig 8000---9000 

Mann verſchiedener Waffen mit trefflichem Geſchüße zur Unter- 

ſtüßung ſandte. In drei wohlgeordnete Korps getheilt rückte im 

Anfange Brachmonats die vereinigte Armee in das Herzogthum 

Mailand ein, überall zogen ſich die Franzojen ſheu zurück. Jmmer= 

hin aber war in Monatsfriſt, mit der Einnahme Pavias, das 
ganze Herzogthum, mit Ausnahme weniger von den Franzoſen 

beſezten Feſtungen, im'Beſißze des eidgenöſſiſchen und venetianiſchen 
Heeres. Alle Kontributionen der Städte fielen zum Solde der 

Schweizer : von Cremona 50,000, von Lodi 30,000, von Mai- 

land 60,000, von Pavia 40,000, von Parma 20,900 Dukaten, 
eben ſo viel von Piacenza, von kleinern Städten nach Verhältniß, 

endlich was die Franzoſen an Geld, Waffen und Vorräthen zurück- 
gelaſſen und räuberiſche Kriegs8knec<hte den Wehrloſen zu Stadt 

und Land abgenommen hatten. Wie viel unſer Held, der Ober- 

befehlöhaber Ulrich von Sax, davon getragen habe, iſt nicht be-
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rechnet worden, ſo viel aber gewiß, daß während andere der vor- 
nehmſten Hauptleute pflichtwidriger Aneignung fremden Gutes 

bezihtet und dafür beſtraft wurden, auf den Oberbefehlshaber 

feinerlei Verdacht fiel. 
Sc<hon im folgenden Jahre 1513 wurde der kluge, tapfere 

und treue Mann wieder berufen, die Eidgenoſſen auf demſelben 

Kriegsſchauplaße gegen denſelben Feind anzuführen. Dem in 
das Land ſeines unglücklichen Vaters eingeſezten jungen Herzog 

Maximilian Sforza fehlte die Weisheit und Entſchiedenheit eines 

Regenten. König Ludwig von Frankreich entledigte fich durch 

friedliche Nachgiebigkeit der Feindſchaft des Königs von Spanien, 

der ihn an den Pyrenäen beſchäftigt hatte, und ſandte ſein geübtes 

Heer na< Mailand. Auch Venedig, dem bei der Eroberung 

Mailands im vorangegangenen Jahre ſeine früheren Beſizungen 
vorenthalten worden waren, verbündete ſic< jezt mit den Fran= 

zojen. Wie dieſe die Grenze überſchritten, ſah ſih Maximilian 

von feinen Unterthanen verlaſſen, die nun mit derſelben Begeiſterung, 

mit der ſie ihn empfangen hatten, den Franzoſen entgegen jauchzten. 

Dem unglüdlichen Fürſten blieb nichts übrig, als ſich mit ſeinen 

4000 Scweizern in die Feſtung Novarra zu werfen und die Eid- 

genoſſen um eiligen Zuzug anzurufen. Der feindliche Anführer 

Trivulzio wollte ihm aber nicht Zeit laſſen, auf dieſe Hülfe zu 

warten. Unverzüglich begann die Belagerung und Beſchießung 

der Feſtung. Die im franzöſiſchen Heere dienenden deutſchen 

Landösknechte brannten vor Begierde, an den Eidgenoſſen, ihren 
gefürchtetſten Gegnern, einmal ihre Kriegsmeiſterſchaft zu erproben. 

Die Artillerie der Franzoſen ſ<metterte die Thürme der Feſtung 

nieder und ſchoß breite Lüen in die Mauern. Unterdeſſen 
jedo< harrte gegen den übermäctigen Feind die eidgenöſſiſche 

Beſazung aus, bis am 5. Juni die Noth ihren höchſten Punkt 

erreichte und zugleich das franzöſiſche Geſchüß verſtummte, ein 

Zeichen, daß eidgenöffifthe Hülfe im Anzuge ſei. Es5 war keine 

Täuſchung.



Die Eidgenoſjen hatten auf den erhaltenen Hülferuf ſchnelle 
Anſtalt getroffen und zogen in drei Abtheilungen über die Berge, 

die einen über den Gotthard, die andern über den Simplon, die 

Zürcher und ihre öſtlihen Nachbarn über Graubünden. Am 

Langenſee ſollten ſie zuſammentreffen und der Herr von Sax 

das Kommando übernehmen. Aber drei Tage lang warteten die 

beiden erſten Abtheilungen auf die dritte, die in ihrem Marſche 

wegen Austritt der Gebirgsſtröme mancherlei Hinderniſſe gefunden 

hatte, Auch der Feldherr war noch nicht angekommen. Weitere 

Säumniß jedoch fonnte für ihre belagerten Brüder verderblich werden; 

denn auch die Franzoſen erwarteten Verſtärkung. Es ſchien hiemit 
räthlicher, den Feind aufzuſuchen, wenn auch mit kleinerer Macht. 

Bei der Ankunft vor Novarra hatte die franzöſiſ<e Armee fich 

vor den Mauern dieſer Stadt in eine dur<ſchnittene Gegend 

zurückgezogen und in dem neuen Lager ſich noch nicht fertig ein= 

gerichtet, als ſie von den Eidgenoſſen überraſcht wurde und ein 

Kampf ſich entſpann ſo heſtig und blutig, wie die Geſchichte 

wenige kennt. Einen Tag nach der Schlacht kam endlich auch 
die über Bündten gezogene Heeresabtheilung an, äußerſt betrübt, 

daß ihr nicht vergönnt war, Gefahr und Sieg mit den Brüdern 
zu theilen. Der Feldherr, unter dem Scatten eines vom Helm 

herunter hängenden Wolfspelzes, grimmigen Antlißes, zerriß ſeinen 

langen zottigen Bart aus Zorn und Aerger, daß ihm die Ehre 

des Sieges entgangen war. 

Die ſc<hweizeriſchen Geſchichtöbücher wiſſen nichts davon, daß 

der Freiherr von Sax bei den weitern Kämpfen um Mailand 

ſich bethätigt habe. Auch von dem wirren Getriebe der fremden 

Geſandtſchaften, welhe um die Wette Gelder und Ueberredungs= 

fünſte aller Art aufwandten, die Eidgenoſſen zu gewinnen und 

in die herrſchſüchtige Politik der Nachbarſtaaten zu verwieln, 

hielt der Freiherr ſich ferne. Die Eidgenoſſen ehrten ihn aber 
auc< in ſeiner Zurücgezogenheit. Zwar gaben die VIII Orte 

nicht zu, daß die Leute von Rüti und Sennwald dem Freiherrn
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huldigen, ſtatt dem Landvogte des Rheinthals ; aber zwei Jahre 
ſpäter überließen ſie ihm die Herrſhaft Friſhenberg mit hohen 

und niedern Gerichten und die Dörfer Sax und Lienz, nicht 

zwar als Geſchenk, fondern al8 Entſchädigung für ſeine Kriegs= 
leiſtungen und die dabei aufgewendeten Opfer. Als Zeichen, daß 

dem Kriegömanne der Sinn für Billigkeit niht abhanden ge= 

fkommen ſei, zeugt au< das Vertrauen, das ihm der franzöſiſche 

Geſandte Lometh und auf ſeinen Antrag der König von Frank= 

reich ſelbſt dur< die an die Eidgenoſjen abgegebene Erklärung 

bewieſen, daß ſie ihre Anſprüche auf Mendris der Obmanns- 

entſheidung des Freiherrn Ulrich von Sarx anheimſtellen wollen. 

Seinen Unterthanen gegenüber hielt er zwar an den her- 

fkömmlichen Vogteirechten ſo feſt, daß er 1526 ſich an die Spite 

der thurgauiſchen Gerichtöherren ſtellen ließ, welche die Aufhebung 
des 1525 von der Bauernſc<haft ertroßten Abkommens forderten ; 

er war aber hinwieder ſo billig geſinnt und volksfreundlich, daß 

er 1528 ſeinen Herrſchaftsleuten im Rheinthale geſtattete, ſich 

von den Laſten der Leibeigenſchaft frei zu kaufen. Seinen thur- 
gauiſchen Unterthanen hätte er wohl dieſelbe Gunſt erwieſen, allein 

die regierenden Orte beharrten auf dem Grundſat, daß in der 

Vogtei Thurgau jeder bäuerliche Unterthan, der keinen adelichen 

Leibherrn habe, als Leibeigener der X Orte zu behandeln jſei. 

Die leßten zwei Jahrzehende brachte er auf der thurgauiſchen 
Herrichaft zu, wo ihm die jugendliche Lebensſonne zuerſt geleuchtet 

hatte. Nachdem ihm hier 1532 ſeine Gemahlin, die Gräfin 

Agnes von Lupfen, durc< den Tod entriſſen worden, ehelichte er 

die Freiin Helena von Shwarzac<h. Ob er oder ſein Sohn Ulrich 

Philipp 1531 nac<h der Schlacht bei Kappel bei den Zürchern im 

Lager ſich eingefunden habe, iſt zwar nicht entſchieden ; wahr= 

ſcheinlich aber war nur das Erſcheinen des Vaters dem Chroniſten 
jſo merkwürdig, daß er es der Aufzeihnung werth hielt, um damit 

zu verdeuten, daß der greiſe Held den Zürchern der Glaubens- 

änderung halb nicht gezürnt habe.
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Der Grabſtein, der in der Sc<loßkapelle die ſterblichen Ueber- 
reſte des Verblichenen dekte, zeigt unter dem zierlihen Wappen= 
ſchilde eine aufgewi>elte Bücherrolle mit der Inſchrift : 

HIR LiT BEGRABEN DeR WOGEBORN 

HER VLRICH FRIHER VoN DeR HO 
HeN SAX DeR STARB VF SAN BAITOLYNM. 

ABEND IN 1538 IAR DeM GOT GNAD.


